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ProdSG 2011  
(Text - Stand: 01.12.2011) 

GPSG a.F.  
(Text – Stand: 30.11.2011) 

GPSG a.F. 
(Fundstelle) 

Hintergründe zur gesetzlichen Änderung 
(Quelle: Drucksachen 17/6276, 17/6852, 17/7063, 557/11) 

§ 1 Anwendungsbereich 
 
(1) Dieses Gesetz gilt, wenn im Rahmen einer Ge-
schäftstätigkeit Produkte auf dem Markt bereitgestellt, 
ausgestellt oder erstmals verwendet werden. 
 
 
 
 
 
(2) Dieses Gesetz gilt auch für die Errichtung und den 
Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen, die 
gewerblichen oder wirtschaftlichen Zwecken dienen 
oder durch die Beschäftigte gefährdet werden können, 
mit Ausnahme der überwachungsbedürftigen Anlagen 
 
 
1. der Fahrzeuge von Magnetschwebebahnen, soweit 
diese Fahrzeuge den Bestimmungen des Bundes zum 
Bau und Betrieb solcher Bahnen unterliegen, 
 
 
2. des rollenden Materials von Eisenbahnen, ausge-
nommen Ladegutbehälter, soweit dieses Material den 
Bestimmungen der Bau- und Betriebsordnungen des 
Bundes und der Länder unterliegt, 
 
 
3. in Unternehmen des Bergwesens, ausgenommen in 
deren Tagesanlagen. 
 
(3) Dieses Gesetz gilt nicht für 
 
 
1. Antiquitäten, 
 
2. gebrauchte Produkte, die vor ihrer Verwendung 

 
 
(1) Dieses Gesetz gilt für das Inverkehrbringen und 
Ausstellen von Produkten, das selbständig im 
Rahmen einer wirtschaftlichen Unternehmung 
erfolgt.  
 
 
 
 
(2) Dieses Gesetz gilt auch für die Errichtung und 
den Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen, die 
gewerblichen oder wirtschaftlichen  Zwecken 
dienen oder durch die Beschäftigte gefährdet wer-
den können, mit Ausnahme der überwachungsbe-
dürftigen Anlagen  
 
1. der Fahrzeuge von Magnetschwebebahnen, 
soweit diese Fahrzeuge den Bestimmungen des 
Bundes zum Bau und Betrieb solcher Bahnen 
unterliegen, 
 
2. des rollenden Materials von Eisenbahnunter-
nehmungen, ausgenommen Ladegutbehälter, soweit 
dieses Material den Bestimmungen der Bau- und 
Betriebsordnungen des Bundes und der Länder 
unterliegt, 
 
3. in Unternehmen des Bergwesens, ausgenommen 
in deren Tagesanlagen. 
 
Dieses Gesetz gilt nicht für das Inverkehrbringen 
und Ausstellen gebrauchter Produkte, die 
 
1. als Antiquitäten überlassen werden oder 
 
2. vor ihrer Verwendung instand gesetzt oder wie-

 
 
§ 1 Abs. 1 S. 1 
 
 
 
 
 
 
 
§ 1 Abs. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 1 Abs. 1 S. 2 
 
 
 
 
 

 
 
Die Begrifflichkeiten wurden vom New Legislative Framework 
(NFL) übernommen; eine Änderung des Anwendungsbereichs 
ist damit nicht verbunden. Die neue Begrifflichkeit „erstmals 
verwendet werden“ greift ausdrücklich die Sonderfälle nach 
Maschinen- und Aufzugsverordnung auf (Herstellung zum 
Eigengebrauch, Inbetriebnahme von Aufzügen), die auch durch 
das GPSG a.F. schon abgedeckt waren. 
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instand gesetzt oder wiederaufgearbeitet werden müs-
sen, sofern der Wirtschaftsakteur denjenigen, an den 
sie abgegeben werden, darüber ausreichend unterrich-
tet, 
 
3. Produkte, die ihrer Bauart nach ausschließlich zur 
Verwendung für militärische Zwecke bestimmt sind, 
 
 
 
4. Lebensmittel, Futtermittel, lebende Pflanzen und 
Tiere, Erzeugnisse menschlichen Ursprungs und 
Erzeugnisse von Pflanzen und Tieren, die unmittelbar 
mit ihrer künftigen Reproduktion zusammenhängen, 
 
5. Medizinprodukte im Sinne des § 3 des Medizinpro-
duktegesetzes, soweit im Medizinproduktegesetz 
nichts anderes bestimmt ist, 
 
 
6. Umschließungen (wie ortsbewegliche Druckgeräte, 
Verpackungen und Tanks) für die Beförderung 
gefährlicher Güter, soweit diese verkehrsrechtlichen 
Vorschriften unterliegen, und 
 
7. Pflanzenschutzmittel im Sinne des § 2 Nummer 9 
des Pflanzenschutzgesetzes oder des Artikels 2 Absatz 
1 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 
über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 
und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 
91/414/EWG des Rates (ABl. L 309 vom 24.11.2009, 
S. 1).  
 
Satz 1 Nummer 2 und 5 gilt nicht für die Vorschriften 
in Abschnitt 9 dieses Gesetzes. 
 
(4) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten nicht, 
soweit in anderen Rechtsvorschriften entsprechende 
oder weitergehende Vorschriften vorgesehen sind. Satz 

der aufgearbeitet werden müssen, sofern der Inver-
kehrbringer denjenigen, dem sie überlassen werden, 
darüber ausreichend unterrichtet. 
 
 
Dieses Gesetz gilt ferner nicht für das Inverkehr-
bringen und Ausstellen technischer Arbeitsmittel, 
die ihrer Bauart nach ausschließlich zur Verwen-
dung für militärische Zwecke bestimmt sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Die der Gewährleistung von Sicherheit und 
Gesundheit beim Inverkehrbringen oder Ausstellen 
von Produkten dienenden Vorschriften dieses 

 
 
 
 
 
§ 1 Abs. 1 S. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 1 Abs. 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neu aufgenommen zum Zwecke der Klarstellung, dass das 
ProdSG ausschließlich Non-food-Produkte betrifft. 
 
 
 
Nr. 5 bis 7 neu aufgenommen, jedoch nur mit klarstellendem 
Charakter, da Medizinprodukte, Umschließungen und Pflanzen-
schutzmittel auch schon durch § 1 Abs. 3 GPSG a.F. ausge-
nommen waren. 
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1 gilt nicht für die Vorschriften in Abschnitt 9 dieses 
Gesetzes. 

Gesetzes gelten nicht, soweit in anderen Rechtsvor-
schriften entsprechende oder weitergehende Anfor-
derungen an die Gewährleistung von Sicherheit und 
Gesundheit vorgesehen sind. Die §§ 5, 6 und 8 bis 
10 gelten nicht, soweit in anderen Rechtsvorschrif-
ten entsprechende oder weitergehende Regelungen 
vorgesehen sind. 
 
(4) Rechtsvorschriften, die der Gewährleistung von 
Sicherheit und Gesundheit bei der Verwendung von 
Produkten dienen, bleiben unberührt; dies gilt 
insbesondere für Vorschriften, die den Arbeitgeber 
hierzu verpflichten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 1 Abs. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Entfällt, da nur deklaratorischer Charakter. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinne dieses Gesetzes 
 
1. ist Akkreditierung die Bestätigung durch eine natio-
nale Akkreditierungsstelle, dass eine Konformitätsbe-
wertungsstelle die in harmonisierten Normen festge-
legten Anforderungen und gegebenenfalls zusätzliche 
Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten 
sektoralen Akkreditierungssystemen, erfüllt, um eine 
spezielle Konformitätsbewertungstätigkeit durchzufüh-
ren, 
 
2. ist Ausstellen das Anbieten, Aufstellen oder Vorfüh-
ren von Produkten zu Zwecken der Werbung oder der 
Bereitstellung auf dem Markt, 
 
3. ist Aussteller jede natürliche oder juristische Person, 
die ein Produkt ausstellt, 
 
4. ist Bereitstellung auf dem Markt jede entgeltliche 
oder unentgeltliche Abgabe eines Produkts zum 
Vertrieb, Verbrauch oder zur Verwendung auf dem 
Markt der Europäischen Union im Rahmen einer 
Geschäftstätigkeit, 
 
5. ist bestimmungsgemäße Verwendung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(9) Ausstellen ist das Aufstellen oder Vorführen 
von Produkten zum Zwecke der Werbung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Bestimmungsgemäße Verwendung ist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2 Abs. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2 Abs. 5 

§ 2 ProdSG passt die Begrifflichkeiten des GPSG a.F. an die des 
NLF an und führt zum Zwecke besserer Verständlichkeit und 
Rechtsklarheit zusätzliche neue Begriffe ein. 
  
Entspricht der Definition in der Verordnung (EG) Nr. 765/2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erweiterung um den Begriff „Anbieten“ erfolgte mit Blick auf 
Produkte, die über das Internet vertrieben werden und dort nicht 
aufgestellt oder vorgeführt werden. 
 
Neu aufgenommen, damit der Aussteller im Gesetz eindeutig 
adressiert werden kann. 
 
„Bereitstellung auf dem Markt“ entstammt der Definition in der 
Verordnung (EG) Nr. 765/2008 und  tritt an die Stelle des bis-
lang im GPSG a.F. verwendeten Begriffs des Inverkehrbringens. 
Eine inhaltliche Änderung ist damit nicht verbunden. 
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a) die Verwendung, für die ein Produkt nach den 
Angaben derjenigen Person, die es in den Verkehr 
bringt, vorgesehen ist oder 
 
b) die übliche Verwendung, die sich aus der Bauart 
und Ausführung des Produkts ergibt, 
 
6. ist Bevollmächtigter jede im Europäischen Wirt-
schaftsraum ansässige natürliche oder juristische Per-
son, die der Hersteller schriftlich beauftragt hat, in 
seinem Namen bestimmte Aufgaben wahrzunehmen, 
um seine Verpflichtungen nach der einschlägigen 
Gesetzgebung der Europäischen Union zu erfüllen, 
 
 
7. ist CE-Kennzeichnung die Kennzeichnung, durch 
die der Hersteller erklärt, dass das Produkt den gelten-
den Anforderungen genügt, die in den Harmonisie-
rungsrechtsvorschriften der Europäischen Union, die 
ihre Anbringung vorschreiben, festgelegt sind, 
 
 
8. ist Einführer jede im Europäischen Wirtschaftsraum 
ansässige natürliche oder juristische Person, die ein 
Produkt aus einem Staat, der nicht dem Europäischen 
Wirtschaftsraum angehört, in den Verkehr bringt, 
 
 
9. ist ernstes Risiko jedes Risiko, das ein rasches 
Eingreifen der Marktüberwachungsbehörden erfordert, 
auch wenn das Risiko keine unmittelbare Auswirkung 
hat, 
 
 
10. ist Gefahr die mögliche Ursache eines Schadens, 
 
 
11. ist GS-Stelle eine Konformitätsbewertungsstelle, 
der von der Befugnis erteilenden Behörde die Befugnis 

 
1. die Verwendung, für die ein Produkt nach den 
Angaben desjenigen, der es in den Verkehr bringt, 
geeignet ist oder 
 
2. die übliche Verwendung, die sich aus der Bauart 
und Ausführung des Produkts ergibt. 
 
(11) Bevollmächtigter ist jede im Europäischen 
Wirtschaftsraum niedergelassene natürliche oder 
juristische Person, die vom Hersteller schriftlich 
dazu ermächtigt wurde, in seinem Namen zu han-
deln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(12) Einführer ist jede im Europäischen Wirt-
schaftsraum niedergelassene natürliche oder juristi-
sche Person, die ein Produkt aus einem Drittland in 
den Europäischen Wirtschaftsraum einführt oder 
dieses veranlasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2 Abs. 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2 Abs. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Begriffliche Anpassung an die Definition in der Verordnung 
(EG) Nr. 765/2008. 
 
 
 
 
 
 
Wegen seiner zentralen Bedeutung neu aufgenommen in Ent-
sprechung der Definition in der Verordnung (EG) Nr. 765/2008. 
 
 
 
 
 
Begriffliche Anpassung an die Definition in der Verordnung 
(EG) Nr. 765/2008. 
 
 
 
 
Neu aufgenommen in Entsprechung der Definition in der Pro-
duktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG. Das Merkmal „auch wenn 
das Risiko keine unmittelbare Auswirkung hat“ spricht Risiken 
an, die erst mit zeitlichem Verzug in einem gesundheitlichen  
Schaden resultieren, z.B. durch chemische Stoffe. 
 
Neu aufgenommen in Entsprechung der Definition in der Spiel-
zeugrichtlinie 2009/48/EG. 
 
Neu aufgenommen; der im GPSG a.F. als Oberbegriff verwen-
dete Begriff „zugelassene Stelle“ wurde aus rechtssystemati-
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erteilt wurde, das GS-Zeichen zuzuerkennen, 
 
12. ist Händler jede natürliche oder juristische Person 
in der Lieferkette, die ein Produkt auf dem Markt 
bereitstellt, mit Ausnahme des Herstellers und des 
Einführers, 
 
 
13. ist harmonisierte Norm eine Norm, die von einem 
der in Anhang I der Richtlinie 98/34/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 
über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der 
Normen und technischen Vorschriften und der Vor-
schriften für die Dienste der Informationsgesellschaft 
(ABl. L 204 vom 21.7.1998, S. 37), die zuletzt durch 
die Richtlinie 2006/96/EG (ABl. L 363 vom 
20.12.2006, S. 81) geändert worden ist, anerkannten 
europäischen Normungsgremien auf der Grundlage 
eines Ersuchens der Europäischen Kommission nach 
Artikel 6 jener Richtlinie erstellt wurde, 
 
14. ist Hersteller jede natürliche oder juristische Per-
son, die ein Produkt herstellt oder entwickeln oder 
herstellen lässt und dieses Produkt unter ihrem eigenen 
Namen oder ihrer eigenen Marke vermarktet; als 
Hersteller gilt auch jeder, der 
 
 
 
a) geschäftsmäßig seinen Namen, seine Marke oder ein 
anderes unterscheidungskräftiges Kennzeichen an 
einem Produkt anbringt und sich dadurch als Hersteller 
ausgibt oder 
 
b) ein Produkt wiederaufarbeitet oder die Sicherheits-
eigenschaften eines Verbraucherprodukts beeinflusst 
und dieses anschließend auf dem Markt bereitstellt, 
 
15. ist Inverkehrbringen die erstmalige Bereitstellung 
eines Produkts auf dem Markt; die Einfuhr in den 

 
 
(13) Händler ist, wer geschäftsmäßig ein Produkt in 
den Verkehr bringt und nicht Hersteller im Sinne 
von Absatz 10, Bevollmächtigter im Sinne von 
Absatz 11 oder Einführer im Sinne von Absatz 12 
ist. 
 
(16) Harmonisierte Norm ist eine nicht verbindli-
che technische Spezifikation, die von einer europäi-
schen Normenorganisation nach den in der Richtli-
nie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsver-
fahren auf dem Gebiet der Normen und technischen 
Vorschriften (ABl. EG Nr. L 204 S. 37) festgeleg-
ten Verfahren angenommen und deren Fundstelle 
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
veröffentlicht wurde. 
 
 
 
(10) Hersteller ist jede natürliche oder juristische 
Person, die 
 
1. ein Produkt herstellt oder 
 
2. ein Produkt wiederaufarbeitet oder wesentlich 
verändert und erneut in den Verkehr bringt. 
 
Als Hersteller gilt auch jeder, der geschäftsmäßig 
seinen Namen, seine Marke oder ein anderes unter-
scheidungskräftiges Kennzeichen an einem Produkt 
anbringt und sich dadurch als Hersteller ausgibt, 
oder der als sonstiger Inverkehrbringer die Sicher-
heitseigenschaften eines Verbraucherprodukts 
beeinflusst. 
 
 
(8) Inverkehrbringen ist jedes Überlassen eines 
Produkts an einen anderen, unabhängig davon, ob 

 
 
§ 2 Abs. 13 
 
 
 
 
 
§ 2 Abs. 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2 Abs. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2 Abs. 8 
 

schen Gründen aufgegeben. 
 
Begriffliche Anpassung an die Definition in der Verordnung 
(EG) Nr. 765/2008. 
 
 
 
 
Begriffliche Anpassung an die Definition in der Verordnung 
(EG) Nr. 765/2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begriffliche Anpassung an die Definition in der Verordnung 
(EG) Nr. 765/2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begriffliche Anpassung an die Definition in der Verordnung 
(EG) Nr. 765/2008. Bedeutungswechsel dahingehend, dass 
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Europäischen Wirtschaftsraum steht dem Inverkehr-
bringen eines neuen Produkts gleich, 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. ist Konformitätsbewertung das Verfahren zur 
Bewertung, ob spezifische Anforderungen an ein 
Produkt, ein Verfahren, eine Dienstleistung, ein Sys-
tem, eine Person oder eine Stelle erfüllt worden sind, 
 
17. ist Konformitätsbewertungsstelle eine Stelle, die 
Konformitätsbewertungstätigkeiten einschließlich 
Kalibrierungen, Prüfungen, Zertifizierungen und In-
spektionen durchführt, 
 
18. ist Marktüberwachung jede von den zuständigen 
Behörden durchgeführte Tätigkeit und von ihnen 
getroffene Maßnahme, durch die sichergestellt werden 
soll, dass die Produkte mit den Anforderungen dieses 
Gesetzes übereinstimmen und die Sicherheit und 
Gesundheit von Personen oder andere im öffentlichen 
Interesse schützenswerte Bereiche nicht gefährden, 
 
19. ist Marktüberwachungsbehörde jede Behörde, die 
für die Durchführung der Marktüberwachung zustän-
dig ist, 
 
20. ist notifizierte Stelle eine Konformitätsbewer-
tungsstelle, 
 
a) der die Befugnis erteilende Behörde die Befugnis 
erteilt hat, Konformitätsbewertungsaufgaben nach den 
Rechtsverordnungen nach § 8 Absatz 1, die erlassen 
wurden, um Rechtsvorschriften der Europäischen 
Union umzusetzen oder durchzuführen, wahrzuneh-

das Produkt neu, gebraucht, wiederaufgearbeitet 
oder wesentlich verändert worden ist. Die Einfuhr 
in den Europäischen Wirtschaftsraum steht dem 
Inverkehrbringen eines neuen Produkts gleich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Inverkehrbringen“ nach GPSG a.F. noch jedes Überlassen 
eines Produkts war, während das ProdSG „Inverkehrbringen“ 
nur noch für die erstmalige Bereitstellung gebraucht und die 
darüber hinausgehenden Fälle unter die Begrifflichkeit „Bereit-
stellung“ fasst. Die Aufgabe der Begrifflichkeit des wesentlich 
veränderten Produkts ist bedingt durch die begriffliche Anpas-
sung an die Verordnung (EG) Nr. 765/2008; eine inhaltliche 
Änderung ist damit nicht verbunden. Ein wesentlich verändertes 
Produkt wird künftig als neues Produkt einsortiert. 
 
Wegen der zentralen Bedeutung neu aufgenommen in Entspre-
chung der Definition in der Verordnung (EG) Nr. 765/2008. 
 
 
 
Wegen der zentralen Bedeutung neu aufgenommen in Entspre-
chung der Definition in der Verordnung (EG) Nr. 765/2008. 
 
 
 
Wegen der zentralen Bedeutung neu aufgenommen in Entspre-
chung der Definition in der Verordnung (EG) Nr. 765/2008. 
 
 
 
 
 
 
Wegen der zentralen Bedeutung neu aufgenommen in Entspre-
chung der Definition in der Verordnung (EG) Nr. 765/2008. 
 
 
Neu aufgenommen; der im GPSG a.F. als Oberbegriff verwen-
dete Begriff „zugelassene Stelle“ wurde aus rechtssystemati-
schen Gründen aufgegeben. 
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men, und die von der Befugnis erteilenden Behörde 
der Europäischen Kommission und den übrigen Mit-
gliedstaaten notifiziert worden ist oder 
 
b) die der Europäischen Kommission und den übrigen 
Mitgliedstaaten von einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
auf Grund eines europäischen Rechtsaktes als notifi-
zierte Stelle mitgeteilt worden ist, 
 
21. ist Notifizierung die Mitteilung der Befugnis ertei-
lenden Behörde an die Europäische Kommission und 
die übrigen Mitgliedstaaten, dass eine Konformitäts-
bewertungsstelle Konformitätsbewertungsaufgaben 
gemäß den nach § 8 Absatz 1 zur Umsetzung oder 
Durchführung von Rechtsvorschriften der Europäi-
schen Union erlassenen Rechtsverordnungen wahr-
nehmen kann, 
 
22. sind Produkte Waren, Stoffe oder Zubereitungen, 
die durch einen Fertigungsprozess hergestellt worden 
sind, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. ist Risiko die Kombination aus der Eintrittswahr-
scheinlichkeit einer Gefahr und der Schwere des mög-
lichen Schadens, 
 
24. ist Rücknahme jede Maßnahme, mit der verhindert 
werden soll, dass ein Produkt, das sich in der Liefer-
kette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Produkte sind 
 
1. technische Arbeitsmittel und 
 
2. Verbraucherprodukte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(18) Rücknahme ist jede Maßnahme, mit der ver-
hindert werden soll, dass ein Produkt vertrieben, 
ausgestellt oder dem Verwender angeboten wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2 Abs. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2 Abs. 18 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neu aufgenommen. Notifizierung ist eine schlichte Mitteilung 
an die Europäische Kommission und die übrigen Mitgliedstaa-
ten und insoweit deutlich zu unterscheiden von der Erteilung 
einer Befugnis (Verwaltungsakt). 
 
 
 
 
 
Begriffliche Anpassung an die Definition in der Verordnung 
(EG) Nr. 765/2008. Mit der neuen Definition werden alle Pro-
dukte erfasst, die im GPSG a.F. als technische Arbeitsmittel 
oder Verbraucherprodukte bezeichnet wurden. Im ProdSG 
wurde auf den Begriff „technische Arbeitsmittel“ aus Gründen 
der Rechtsklarheit verzichtet, da dieser häufig mit dem Begriff 
„Arbeitsmittel“ aus der Betriebssicherheitsverordnung verwech-
selt wurde. Die Verwendung des Begriffs „Produkte“ als Ober-
begriff war damit hinfällig. In Bezug auf den Begriff „Zuberei-
tungen“ ist die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) als 
speziellere Rechtsvorschrift im Sinne des § 1 Abs. 4 ProdSG zu 
beachten; das ProdSG gilt insoweit nur ergänzend. 
 
Neu aufgenommen in Entsprechung der Definition in der Spiel-
zeugrichtlinie 2009/48/EG. 
 
 
Begriffliche Anpassung an die Definition in der Verordnung 
(EG) Nr. 765/2008. 
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befindet, auf dem Markt bereitgestellt wird, 
 
25. ist Rückruf jede Maßnahme, die darauf abzielt, die 
Rückgabe eines dem Endverbraucher bereitgestellten 
Produkts zu erwirken, 
 
26. sind Verbraucherprodukte neue, gebrauchte oder 
wiederaufgearbeitete Produkte, die für Verbraucher 
bestimmt sind oder unter Bedingungen, die nach ver-
nünftigem Ermessen vorhersehbar sind, von Verbrau-
chern benutzt werden könnten, selbst wenn sie nicht 
für diese bestimmt sind; als Verbraucherprodukte 
gelten auch Produkte, die dem Verbraucher im Rah-
men einer Dienstleistung zur Verfügung gestellt wer-
den, 
 
27. sind Produkte verwendungsfertig, wenn sie be-
stimmungsgemäß verwendet werden können, ohne 
dass weitere Teile eingefügt zu werden brauchen; 
verwendungsfertig sind Produkte auch, wenn 
 
 
 
a) alle Teile, aus denen sie zusammengesetzt werden 
sollen, zusammen von einer Person in den Verkehr 
gebracht werden, 
 
b) sie nur noch aufgestellt oder angeschlossen zu 
werden brauchen oder 
 
c) sie ohne die Teile in den Verkehr gebracht werden, 
die üblicherweise gesondert beschafft und bei der 
bestimmungsgemäßen Verwendung eingefügt werden, 
 
 
28. ist vorhersehbare Verwendung die Verwendung 
eines Produkts in einer Weise, die von derjenigen 
Person, die es in den Verkehr bringt, nicht vorgesehen, 
jedoch nach vernünftigem Ermessen vorhersehbar ist, 
 

 
 
(17) Rückruf ist jede Maßnahme, die auf Erwir-
kung der Rückgabe eines bereits in den Verkehr 
gebrachten Produkts durch den Verwender abzielt. 
 
(3) Verbraucherprodukte sind Gebrauchsgegen-
stände und sonstige Produkte, die für Verbraucher 
bestimmt sind oder unter vernünftigerweise vorher-
sehbaren Bedingungen von Verbrauchern benutzt 
werden können, selbst wenn sie nicht für diese 
bestimmt sind. Als Verbraucherprodukte gelten 
auch Gebrauchsgegenstände und sonstige Produkte, 
die dem Verbraucher im Rahmen der Erbringung 
einer Dienstleistung zur Verfügung gestellt werden. 
 
(4) Verwendungsfertig sind Arbeitseinrichtungen 
und Gebrauchsgegenstände, wenn sie bestim-
mungsgemäß verwendet werden können, ohne dass 
weitere Teile eingefügt zu werden brauchen. Ver-
wendungsfertig sind Arbeitseinrichtungen und 
Gebrauchsgegenstände auch, wenn 
 
1. alle Teile, aus denen sie zusammengesetzt wer-
den sollen, von derselben Person in den Verkehr 
gebracht werden, 
 
2. sie nur noch aufgestellt oder angeschlossen zu 
werden brauchen oder 
 
3. sie ohne die Teile in den Verkehr gebracht wer-
den, die üblicherweise gesondert beschafft und bei 
der bestimmungsgemäßen Verwendung eingefügt 
werden. 
 
(6) Vorhersehbare Fehlanwendung ist die Verwen-
dung eines Produkts in einer Weise, die von demje-
nigen, der es in den Verkehr bringt, nicht vorgese-
hen ist, sich jedoch aus dem vernünftigerweise 
vorhersehbaren Verhalten des jeweiligen zu erwar-

 
 
§ 2 Abs. 17 
 
 
 
§ 2 Abs. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2 Abs. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2 Abs. 6 
 
 
 
 

 
 
Begriffliche Anpassung an die Definition in der Verordnung 
(EG) Nr. 765/2008. 
 
 
Sprachliche Anpassung ohne inhaltliche Änderungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprachliche Anpassung ohne inhaltliche Änderungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassung an die Verordnung (EG) Nr. 765/2008 und die Ma-
schinenrichtlinie 2006/42/EG. 
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29. sind Wirtschaftsakteure Hersteller, Bevollmächtig-
te, Einführer und Händler, 
 
30. sind überwachungsbedürftige Anlagen 
 
a) Dampfkesselanlagen mit Ausnahme von Dampfkes-
selanlagen auf Seeschiffen, 
 
b) Druckbehälteranlagen außer Dampfkesseln, 
 
c) Anlagen zur Abfüllung von verdichteten, verflüssig-
ten oder unter Druck gelösten Gasen, 
 
d) Leitungen unter innerem Überdruck für brennbare, 
ätzende oder giftige Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten, 
 
 
e) Aufzugsanlagen, 
 
f) Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen, 
 
g) Getränkeschankanlagen und Anlagen zur Herstel-
lung kohlensaurer Getränke, 
 
h) Acetylenanlagen und Calciumcarbidlager, 
 
i) Anlagen zur Lagerung, Abfüllung und Beförderung 
von brennbaren Flüssigkeiten. 
 
Zu den überwachungsbedürftigen Anlagen gehören 
auch Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen, die 
dem sicheren Betrieb dieser überwachungsbedürftigen 
Anlagen dienen; zu den in den Buchstaben b, 
c und d bezeichneten überwachungsbedürftigen Anla-
gen gehören nicht die Energieanlagen im Sinne 
des Energiewirtschaftsgesetzes. Überwachungsbedürf-
tige Anlagen stehen den Produkten im Sinne von 
Nummer 22 gleich, soweit sie nicht schon von Num-

tenden Verwenders ergeben kann. 
 
 
 
 
(7) Überwachungsbedürftige Anlagen sind 
 
1. Dampfkesselanlagen mit Ausnahme von Dampf-
kesselanlagen auf Seeschiffen, 
 
2. Druckbehälteranlagen außer Dampfkesseln, 
 
3. Anlagen zur Abfüllung von verdichteten, ver-
flüssigten oder unter Druck gelösten Gasen, 
 
4. Leitungen unter innerem Überdruck für brennba-
re, ätzende oder giftige Gase, Dämpfe oder Flüs-
sigkeiten, 
 
5. Aufzugsanlagen, 
 
6. Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen, 
 
7. Getränkeschankanlagen und Anlagen zur Her-
stellung kohlensaurer Getränke, 
 
8. Acetylenanlagen und Calciumcarbidlager, 
 
9. Anlagen zur Lagerung, Abfüllung und Beförde-
rung von brennbaren Flüssigkeiten. 
 
Zu den Anlagen gehören auch Mess-, Steuer- und 
Regeleinrichtungen, die dem sicheren Betrieb der 
Anlage dienen. Zu den in den Nummern 2, 3 und 4 
bezeichneten überwachungsbedürftigen Anlagen 
gehören nicht die Energieanlagen im Sinne des § 3 
Nr. 15 des Energiewirtschaftsgesetzes. Überwa-
chungsbedürftige Anlagen stehen den Produkten im 
Sinne des Absatzes 1 gleich, soweit sie nicht schon 
von Absatz 1 erfasst werden. 

 
 
 
 
 
§ 2 Abs. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Neu aufgenommen in Entsprechung der Definition in der Ver-
ordnung (EG) Nr. 765/2008. 
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mer 22 erfasst werden, 
 
31. sind die für die Kontrolle der Außengrenzen 
zuständigen Behörden die Zollbehörden. 

 
 
 
 
 
(2) Technische Arbeitsmittel sind verwendungsfer-
tige Arbeitseinrichtungen, die bestimmungsgemäß 
ausschließlich bei der Arbeit verwendet werden, 
deren Zubehörteile sowie Schutzausrüstungen, die 
nicht Teil einer Arbeitseinrichtung sind, und Teile 
von technischen Arbeitsmitteln, wenn sie in einer 
Rechtsverordnung nach § 3 Abs. 1 oder 2 erfasst 
sind. 
 
(14) Beauftragte Stelle ist, vorbehaltlich einer 
anderweitigen Regelung in einer Rechtsverordnung 
nach § 3 Abs. 4, die Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin. 
 
(15) Zugelassene Stellen sind 
 
1.  
 
a) jede Stelle für die Durchführung der Verfahren 
zur Feststellung der Übereinstimmung mit den 
grundlegenden Sicherheitsanforderungen gemäß 
den Rechtsverordnungen nach § 3 Abs. 1, 
 
b) jede GS-Stelle für die Zuerkennung des GS-
Zeichens, 
 
c) jedes Prüflaboratorium, das für eine in Buchsta-
be a oder b genannte Stelle tätig ist, 
 
sofern sie von der zuständigen Behörde für einen 
bestimmten Aufgabenbereich der beauftragten 
Stelle benannt und von dieser im Bundesanzeiger 
bekannt gemacht worden sind; oder 
 
2. Stellen, die der Kommission der Europäischen 

 
 
 
 
 
§ 2 Abs. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2 Abs. 14 
 
 
 
 
§ 2 Abs. 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Der Begriff „technische Arbeitsmittel“ wurde aus Gründen der 
Rechtsklarheit aufgegeben, da dieser häufig mit dem Begriff 
„Arbeitsmittel“ aus der Betriebssicherheitsverordnung verwech-
selt wurde. 
 
 
 
 
 
entfallen 
 
 
 
 
Der als Oberbegriff verwendete Begriff „zugelassene Stelle“ 
wurde aus rechtssystematischen Gründen aufgegeben. 
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Gemeinschaften von einem Mitgliedstaat auf Grund 
eines Rechtsaktes des Rates oder der Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften oder von einer 
nach dem Abkommen über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zuständigen Behörde auf Grund 
dieses Abkommens mitgeteilt worden sind. 

§ 3 Allgemeine Anforderungen an die Bereitstel-
lung von Produkten auf dem Markt 
 
(1) Soweit ein Produkt einer oder mehreren Rechts-
verordnungen nach § 8 Absatz 1 unterliegt, darf es nur 
auf dem Markt bereitgestellt werden, wenn es 
 
1. die darin vorgesehenen Anforderungen erfüllt und 
 
2. die Sicherheit und Gesundheit von Personen oder 
sonstige in den Rechtsverordnungen nach § 8 Absatz 1 
aufgeführte Rechtsgüter bei bestimmungsgemäßer 
oder vorhersehbarer Verwendung nicht gefährdet. 
 
 
(2) Ein Produkt darf, soweit es nicht Absatz 1 unter-
liegt, nur auf dem Markt bereitgestellt werden, wenn 
es bei bestimmungsgemäßer oder vorhersehbarer 
Verwendung die Sicherheit und Gesundheit von Per-
sonen nicht gefährdet. Bei der Beurteilung, ob ein 
Produkt der Anforderung nach Satz 1 entspricht, sind 
insbesondere zu berücksichtigen: 
 
 
 
1. die Eigenschaften des Produkts einschließlich seiner 
Zusammensetzung, seine Verpackung, die Anleitungen 
für seinen Zusammenbau, die Installation, die Wartung 
und die Gebrauchsdauer, 
 
2. die Einwirkungen des Produkts auf andere Produkte, 
soweit zu erwarten ist, dass es zusammen mit anderen 
Produkten verwendet wird, 
 

 
 
 
(1) Soweit ein Produkt einer Rechtsverordnung 
nach § 3 Abs. 1 unterfällt, darf es nur in den Ver-
kehr gebracht werden, wenn es den dort vorgesehe-
nen Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit 
und sonstigen Voraussetzungen für sein Inverkehr-
bringen entspricht und Sicherheit und Gesundheit 
der Verwender oder Dritter oder sonstige in den 
Rechtsverordnungen nach § 3 Abs. 1 aufgeführte 
Rechtsgüter bei bestimmungsgemäßer Verwendung 
oder vorhersehbarer Fehlanwendung nicht gefähr-
det werden.  
 
(4) Ein Produkt darf, soweit es nicht § 4 Abs. 1 
unterliegt, nur in den Verkehr gebracht werden, 
wenn es so beschaffen ist, dass bei bestimmungs-
gemäßer Verwendung oder vorhersehbarer Fehl-
anwendung Sicherheit und Gesundheit von Ver-
wendern oder Dritten nicht gefährdet werden. Bei 
der Beurteilung, ob ein Produkt der Anforderung 
nach Satz 1 entspricht, sind insbesondere zu be-
rücksichtigen 
 
1. die Eigenschaften des Produkts einschließlich 
seiner Zusammensetzung, Verpackung, der Anlei-
tungen für seinen Zusammenbau, der Installation, 
der Wartung und der Gebrauchsdauer, 
 
2. seine Einwirkungen auf andere Produkte, soweit 
seine Verwendung mit anderen Produkten zu er-
warten ist, 
 

 
 
 
§ 4 Abs. 1 S. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 4 Abs. 2 S. 1 
und 2 
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3. die Aufmachung des Produkts, seine Kennzeich-
nung, die Warnhinweise, die Gebrauchs- und Bedie-
nungsanleitung, die Angaben zu seiner Beseitigung 
sowie alle sonstigen produktbezogenen Angaben 
oder Informationen, 
 
4. die Gruppen von Verwendern, die bei der Verwen-
dung des Produkts stärker gefährdet sind als andere. 
 
 
Die Möglichkeit, einen höheren Sicherheitsgrad zu 
erreichen, oder die Verfügbarkeit anderer Produkte, 
die ein geringeres Risiko darstellen, ist kein ausrei-
chender Grund, ein Produkt als gefährlich anzusehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Wenn der Schutz von Sicherheit und Gesundheit 
erst durch die Art der Aufstellung eines Produkts 
gewährleistet werden, ist hierauf bei der Bereitstellung 
auf dem Markt ausreichend hinzuweisen, sofern in den 
Rechtsverordnungen nach § 8 keine anderen Regelun-
gen vorgesehen sind. 
 
 
 
 
 
 
(4) Sind bei der Verwendung, Ergänzung oder In-

3. seine Darbietung, Aufmachung im Handel, 
Kennzeichnung, Warnhinweise, Gebrauchs- und 
Bedienungsanleitung und Angaben für seine Besei-
tigung sowie alle sonstigen produktbezogenen 
Angaben oder Informationen, 
 
4. die Gruppen von Verwendern, die bei der Ver-
wendung des Produkts einer größeren Gefahr aus-
gesetzt sind als andere. 
 
(3) Bei einem technischen Arbeitsmittel, das von 
Rechtsverordnungen nach § 3 Abs. 1 erfasst ist, ist 
maßgeblich für das Inverkehrbringen die Rechtsla-
ge im Zeitpunkt seines erstmaligen Inverkehrbrin-
gens in den Europäischen Wirtschaftsraum. Satz 1 
gilt auch für ein Verbraucherprodukt, soweit es von 
Rechtsverordnungen nach § 3 Abs. 1 erfasst ist. Bei 
einem technischen Arbeitsmittel, das nicht von 
einer Rechtsverordnung nach § 3 Abs. 1 erfasst 
ist, ist maßgeblich die Rechtslage im Zeitpunkt 
seines erstmaligen Inverkehrbringens im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes. Beim Inverkehrbringen 
eines Verbraucherprodukts ist, soweit es keiner 
Rechtsverordnung nach § 3 Abs. 1 unterfällt, maß-
geblich die Rechtslage im Zeitpunkt seines Inver-
kehrbringens. 
 
(4) Sofern in den Rechtsverordnungen nach § 3 
keine anderen Regelungen vorgesehen sind, ist, 
wenn 
 
1. Sicherheit und Gesundheit erst durch die Art der 
Aufstellung eines technischen Arbeitsmittels oder 
verwendungsfertigen Gebrauchsgegenstandes 
gewährleistet werden, hierauf beim Inverkehrbrin-
gen des technischen Arbeitsmittels oder verwen-
dungsfertigen Gebrauchsgegenstandes ausreichend 
hinzuweisen, oder 
 
2. zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesund-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 4 Abs. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 4 Abs. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 4 Abs. 3 GPSG a.F. wurde aus Verständlichkeitsgründen 
durch § 3 Abs. 2 S. 3 ProdSG ersetzt. Die mit dem GPSG a.F. 
verfolgte Zielrichtung, das Inverkehrbringen gebrauchter techni-
scher Arbeitsmittel, die nicht dem neuesten technischen Stand 
entsprechen, aber gleichwohl als sicher anzusehen sind, zu 
ermöglichen, ist dabei unverändert geblieben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprachliche Präzisierung. 
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standhaltung eines Produkts bestimmte Regeln zu 
beachten, um den Schutz von Sicherheit und Gesund-
heit zu gewährleisten, ist bei der Bereitstellung auf 
dem Markt hierfür eine Gebrauchsanleitung in deut-
scher Sprache mitzuliefern, sofern in den Rechtsver-
ordnungen nach § 8 keine anderen Regelungen vorge-
sehen sind. 
 
(5) Ein Produkt, das die Anforderungen nach Absatz 1 
oder Absatz 2 nicht erfüllt, darf ausgestellt werden, 
wenn der Aussteller deutlich darauf hinweist, dass es 
diese Anforderungen nicht erfüllt und erst erworben 
werden kann, wenn die entsprechende Übereinstim-
mung hergestellt ist. Bei einer Vorführung sind die 
erforderlichen Vorkehrungen zum Schutz der Sicher-
heit und Gesundheit von Personen zu treffen. 

heit bestimmte Regeln bei der Verwendung, Ergän-
zung oder Instandhaltung eines technischen Ar-
beitsmittels oder verwendungsfertigen Gebrauchs-
gegenstandes beachtet werden müssen, eine Ge-
brauchsanleitung in deutscher Sprache beim Inver-
kehrbringen mitzuliefern. 
 
 
(5) Ein Produkt, das den Voraussetzungen nach 
Absatz 1 oder 2 nicht entspricht, darf ausgestellt 
werden, wenn ein sichtbares Schild deutlich darauf 
hinweist, dass es diese Voraussetzungen nicht 
erfüllt und erst erworben werden kann, wenn die 
entsprechende Übereinstimmung hergestellt ist. Bei 
einer Vorführung sind die erforderlichen Vorkeh-
rungen zum Schutz von Personen zu treffen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 4 Abs. 5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aufgabe der Verpflichtung zum Hinweis mittels Schild 
gewährt dem Aussteller mehr Flexibilität. 
 

§ 4 Harmonisierte Normen 
 
(1) Bei der Beurteilung, ob ein Produkt den Anforde-
rungen nach § 3 Absatz 1 oder Absatz 2 entspricht, 
können harmonisierte Normen zugrunde gelegt wer-
den. 
 
(2) Bei einem Produkt, das harmonisierten Normen 
oder Teilen dieser Normen entspricht, deren Fundstel-
len im Amtsblatt der Europäischen Union veröffent-
licht worden sind, wird vermutet, dass es den Anforde-
rungen nach § 3 Absatz 1 oder Absatz 2 genügt, soweit 
diese von den betreffenden Normen oder von Teilen 
dieser Normen abgedeckt sind. 
 
(3) Ist die Marktüberwachungsbehörde der Auffas-
sung, dass eine harmonisierte Norm den von ihr abge-
deckten Anforderungen nach § 3 Absatz 1 oder Absatz 
2 nicht vollständig entspricht, so unterrichtet sie hier-
von unter Angabe der Gründe die Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Die Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin überprüft die 
eingegangenen Meldungen auf Vollständigkeit und 
Schlüssigkeit; sie beteiligt den Ausschuss für Produkt-

 
 
 
 
 
 
 
Entspricht eine Norm, die eine harmonisierte Norm 
umsetzt, einer oder mehreren Anforderungen an 
Sicherheit und Gesundheit, wird bei einem entspre-
chend dieser Norm hergestellten Produkt vermutet, 
dass es den betreffenden Anforderungen an Sicher-
heit und Gesundheit genügt. 
 
 
Dies umfasst auch die Unterrichtung über einen 
Mangel an einer technischen Norm, nach der das 
Produkt gefertigt wurde. 

 
 
 
 
 
 
 
§ 4 Abs. 1 S. 2 
 
 
 
 
 
 
 
§ 9 Abs. 1 S. 2 

 
 
Die Formulierung „können“ stellt klar, dass die Anwendung 
harmonisierter Normen freiwillig ist. 
 
 
 
Sprachliche Anpassung an den Beschluss Nr. 768/2008. 
 
 
 
 
 
 
 
Sprachliche Anpassung an den Beschluss Nr. 768/2008. 
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sicherheit. Sie leitet die Meldungen dem zuständigen 
Bundesressort zu. 

§ 5 Normen und andere technische Spezifikationen 
 
(1) Bei der Beurteilung, ob ein Produkt den Anforde-
rungen nach § 3 Absatz 2 entspricht, können Normen 
und andere technische Spezifikationen zugrunde gelegt 
werden. 
 
(2) Bei einem Produkt, das Normen oder anderen 
technischen Spezifikationen oder Teilen von diesen 
entspricht, die vom Ausschuss für Produktsicherheit 
ermittelt und deren Fundstellen von der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin im Gemeinsa-
men Ministerialblatt bekannt gegeben worden sind, 
wird vermutet, dass es den Anforderungen nach § 3 
Absatz 2 genügt, soweit diese von den betreffenden 
Normen oder anderen technischen Spezifikationen 
oder deren Teilen abgedeckt sind. 
 
(3) Ist die Marktüberwachungsbehörde der Auffas-
sung, dass eine Norm oder andere technische Spezifi-
kation den von ihr abgedeckten Anforderungen nach § 
3 Absatz 2 nicht vollständig entspricht, so unterrichtet 
sie hiervon unter Angabe der Gründe die Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Diese 
informiert den Ausschuss für Produktsicherheit. 

 
 
Bei der Beurteilung, ob ein Produkt den Anforde-
rungen nach Satz 1 entspricht, können Normen und 
andere technische Spezifikationen zugrunde gelegt 
werden.  
 
Entspricht eine Norm oder sonstige technische 
Spezifikation, die vom Ausschuss für technische 
Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte ermittelt 
und von der beauftragten Stelle im Bundesanzeiger 
bekannt gemacht worden ist, einer oder mehreren 
Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit, wird 
bei einem nach dieser Norm oder sonstigen Spezi-
fikation hergestellten Produkt vermutet, dass es den 
betreffenden Anforderungen an Sicherheit und 
Gesundheit genügt. 
 
Dies umfasst auch die Unterrichtung über einen 
Mangel an einer technischen Norm, nach der das 
Produkt gefertigt wurde. 

 
 
§ 4 Abs. 2 S. 3 
 
 
 
 
§ 4 Abs. 2 S. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 9 Abs. 1 S. 2 

 
 
Die Formulierung „können“ stellt klar, dass die Anwendung von 
Normen freiwillig ist. 
 
 
 
 

§ 6 Zusätzliche Anforderungen an die Bereitstel-
lung von Verbraucherprodukten auf dem Markt 
 
(1) Der Hersteller, sein Bevollmächtigter und der 
Einführer haben jeweils im Rahmen ihrer Geschäftstä-
tigkeit bei der Bereitstellung eines Verbraucherpro-
dukts auf dem Markt 
 
 
1. sicherzustellen, dass der Verwender die Informatio-
nen erhält, die er benötigt, um die Risiken, die mit 
dem Verbraucherprodukt während der üblichen oder 

 
 
 
(1) Der Hersteller, sein Bevollmächtigter und der 
Einführer eines Verbraucherprodukts haben jeweils 
im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit 
 
1. beim Inverkehrbringen 
 
a) sicherzustellen, dass der Verwender die erforder-
lichen Informationen erhält, damit dieser die Ge-
fahren, die von dem Verbraucherprodukt während 

 
 
 
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 
lit. a) und b) 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Sprachliche Überarbeitung und Neustrukturierung zum Zwecke 
besserer Verständlichkeit. 
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vernünftigerweise vorhersehbaren Gebrauchsdauer 
verbunden sind und die ohne entsprechende Hinweise 
nicht unmittelbar erkennbar sind, beurteilen und sich 
gegen sie schützen zu können, 
 
2. den Namen und die Kontaktanschrift des Herstellers 
oder, sofern dieser nicht im Europäischen Wirtschafts-
raum ansässig ist, den Namen und die Kontaktan-
schrift des Bevollmächtigten oder des Einführers 
anzubringen, 
 
3. eindeutige Kennzeichnungen zur Identifikation des 
Verbraucherprodukts anzubringen. 
 
Die Angaben nach Satz 1 Nummer 2 und 3 sind auf 
dem Verbraucherprodukt oder, wenn dies nicht mög-
lich ist, auf dessen Verpackung anzubringen. Ausnah-
men von den Verpflichtungen nach Satz 1 Nummer 2 
und 3 sind zulässig, wenn es vertretbar ist, diese An-
gaben wegzulassen, insbesondere weil sie dem Ver-
wender bereits bekannt sind oder weil es mit einem 
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre, sie 
anzubringen. 
 
(2) Der Hersteller, sein Bevollmächtigter und der 
Einführer haben jeweils im Rahmen ihrer Geschäftstä-
tigkeit Vorkehrungen für geeignete Maßnahmen zur 
Vermeidung von Risiken zu treffen, die mit dem Ver-
braucherprodukt verbunden sein können, das sie auf 
dem Markt bereitgestellt haben; die Maßnahmen müs-
sen den Produkteigenschaften angemessen sein und 
reichen bis zur Rücknahme, zu angemessenen und 
wirksamen Warnungen und zum Rückruf. 
 
(3) Der Hersteller, sein Bevollmächtigter und der 
Einführer haben jeweils im Rahmen ihrer Geschäftstä-
tigkeit bei den auf dem Markt bereitgestellten Ver-
braucherprodukten 
 
1. Stichproben durchzuführen, 

der üblichen oder vernünftigerweise vorhersehba-
ren Gebrauchsdauer ausgehen und die ohne ent-
sprechende Hinweise nicht unmittelbar erkennbar 
sind, beurteilen und sich dagegen schützen kann, 
 
b) den Namen des Herstellers oder, sofern dieser 
nicht im Europäischen Wirtschaftsraum ansässig 
ist, den Namen des Bevollmächtigten oder des 
Einführers und deren Adressen auf dem Verbrau-
cherprodukt oder auf dessen Verpackung anzubrin-
gen sowie das Verbraucherprodukt so zu kenn-
zeichnen, dass es eindeutig identifiziert werden 
kann, es sei denn, das Weglassen dieser Angaben 
ist vertretbar, insbesondere weil dem Verwender 
diese Angaben bereits bekannt sind oder das An-
bringen dieser Angaben mit einem unverhältnismä-
ßigen Aufwand verbunden wäre, 
 
 
 
 
 
 
 
c) Vorkehrungen zu treffen, die den Eigenschaften 
des von ihnen in den Verkehr gebrachten Verbrau-
cherprodukts angemessen sind, damit sie imstande 
sind, zur Vermeidung von Gefahren geeignete 
Maßnahmen zu veranlassen, bis hin zur Rücknah-
me des Verbraucherprodukts, der angemessenen 
und wirksamen Warnung und dem Rückruf; 
 
 
 
2. bei den in Verkehr gebrachten Verbraucherpro-
dukten die, abhängig vom Grad der von ihnen 
ausgehenden Gefahr und der Möglichkeiten diese 
abzuwehren, gebotenen Stichproben durchzufüh-
ren, Beschwerden zu prüfen und erforderlichenfalls 
ein Beschwerdebuch zu führen sowie die Händler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 
lit. c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 5 Abs. 1 Nr. 2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ersetzung des Begriffs „Adresse“ durch „Kontaktanschrift“ zur 
Klarstellung, dass E-Mail-Adresse oder Internetadresse nicht 
ausreichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprachliche Überarbeitung zum Zwecke besserer Verständlich-
keit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprachliche Überarbeitung zum Zwecke besserer Verständlich-
keit. 
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2. Beschwerden zu prüfen und, falls erforderlich, ein 
Beschwerdebuch zu führen sowie 
 
3. die Händler über weitere das Verbraucherprodukt 
betreffende Maßnahmen zu unterrichten. 
 
Welche Stichproben geboten sind, hängt vom Grad des 
Risikos ab, das mit den Produkten verbunden ist, und 
von den Möglichkeiten, das Risiko zu vermeiden. 
 
(4) Der Hersteller, sein Bevollmächtigter und der 
Einführer haben nach Maßgabe von Anhang I der 
Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 3. Dezember 2001 über die allge-
meine Produktsicherheit (ABl. L 11 vom 15.1.2002, S. 
4) jeweils unverzüglich die an ihrem Geschäftssitz 
zuständige Marktüberwachungsbehörde zu unterrich-
ten, wenn sie wissen oder auf Grund der ihnen vorlie-
genden Informationen oder ihrer Erfahrung wissen 
müssen, dass ein Verbraucherprodukt, das sie auf dem 
Markt bereitgestellt haben, ein Risiko für die Sicher-
heit und Gesundheit von Personen darstellt; insbeson-
dere haben sie die Marktüberwachungsbehörde über 
die Maßnahmen zu unterrichten, die sie zur Vermei-
dung dieses Risikos getroffen haben. Die Marktüber-
wachungsbehörde unterrichtet unverzüglich die Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin über 
den Sachverhalt, insbesondere bei Rückrufen. Eine 
Unterrichtung nach Satz 1 darf nicht zur strafrechtli-
chen Verfolgung des Unterrichtenden oder für ein 
Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkei-
ten gegen den Unterrichtenden verwendet werden. 
 
 
 
 
(5) Der Händler hat dazu beizutragen, dass nur sichere 
Verbraucherprodukte auf dem Markt bereitgestellt 
werden. Er darf insbesondere kein Verbraucherprodukt 

über weitere das Verbraucherprodukt betreffende 
Maßnahmen zu unterrichten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Der Hersteller, sein Bevollmächtigter und der 
Einführer haben jeweils unverzüglich die zuständi-
gen Behörden nach Maßgabe von Anhang I der 
Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 3. Dezember 2001 über 
die allgemeine Produktsicherheit (ABl. EG Nr. L 
11 S. 4) zu unterrichten, wenn sie wissen oder 
anhand der ihnen vorliegenden Informationen oder 
ihrer Erfahrung eindeutige Anhaltspunkte dafür 
haben, dass von einem von ihnen in Verkehr ge-
brachten Verbraucherprodukt eine Gefahr für die 
Gesundheit und Sicherheit von Personen ausgeht; 
insbesondere haben sie über die Maßnahmen zu 
unterrichten, die sie zur Abwendung dieser Gefahr 
getroffen haben. Eine Unterrichtung nach Satz 1 
darf nicht zur strafrechtlichen Verfolgung des 
Unterrichtenden oder für ein Verfahren nach dem 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten gegen den 
Unterrichtenden verwendet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Der Händler hat dazu beizutragen, dass nur 
sichere Verbraucherprodukte in den Verkehr ge-
bracht werden. Er darf insbesondere kein Verbrau-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 5 Abs. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 5 Abs. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprachliche Überarbeitung zum Zwecke besserer Verständlich-
keit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergänzung der Pflicht zur Unterrichtung der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, damit die Bundesanstalt in 
die Lage versetzt wird,  schnellstmöglich gemäß § 31 ProdSG 
die Öffentlichkeit zu informieren und ihren wissenschaftlichen 
Auftrag zu erfüllen. Erfolgt eine Information der Bundeanstalt 
direkt durch die betroffenen Wirtschaftsakteure (über das elekt-
ronische Informationssystem „Business Application“ der Euro-
päischen Kommission bzw. über das Rückrufportal, kann eine 
zusätzliche Information durch die Marktüberwachungsbehörde 
entfallen. 
 
Sprachliche Überarbeitung zum Zwecke besserer Verständlich-
keit. 
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auf dem Markt bereitstellen, von dem er weiß oder auf 
Grund der ihm vorliegenden Informationen oder seiner 
Erfahrung wissen muss, dass es nicht den Anforderun-
gen nach § 3 entspricht. Absatz 4 gilt für den Händler 
entsprechend. 

cherprodukt in den Verkehr bringen, von dem er  
 
1. weiß oder 
 
2. anhand der ihm vorliegenden Informationen oder 
seiner Erfahrung wissen muss, dass es nicht den 
Anforderungen nach § 4 entspricht. 
 
Absatz 2 gilt für den Händler entsprechend. 

§ 7 CE-Kennzeichnung 
 
(1) Für die CE-Kennzeichnung gelten die allgemeinen 
Grundsätze nach Artikel 30 der Verordnung (EG) 
Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für die 
Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusam-
menhang mit der Vermarktung von Produkten und zur 
Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des 
Rates (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30). 
 
(2) Es ist verboten, ein Produkt auf dem Markt bereit-
zustellen, 
 
1. wenn das Produkt, seine Verpackung oder ihm 
beigefügte Unterlagen mit der CE-Kennzeichnung 
versehen sind, ohne dass die Rechtsverordnungen nach 
§ 8 Absatz 1 oder andere Rechtsvorschriften dies 
vorsehen oder ohne dass die Anforderungen der Ab-
sätze 3 bis 5 erfüllt sind, oder 
 
2. das nicht mit der CE-Kennzeichnung versehen ist, 
obwohl eine Rechtsverordnung nach § 8 Absatz 1 oder 
eine andere Rechtsvorschrift ihre Anbringung vor-
schreibt. 
 
(3) Sofern eine Rechtsverordnung nach § 8 Absatz 1 
oder eine andere Rechtsvorschrift nichts anderes vor-
sieht, muss die CE-Kennzeichnung sichtbar, lesbar 
und dauerhaft auf dem Produkt oder seinem Typen-
schild angebracht sein. Falls die Art des Produkts dies 

 
 
(3) Die CE-Kennzeichnung besteht aus den Buch-
staben "CE" in folgender Gestalt: (... nicht darstell-
bares Muster) 
 
(4) Bei Verkleinerung oder Vergrößerung der CE-
Kennzeichnung müssen die hier wiedergegebenen 
Proportionen gewahrt bleiben. 
 
 
(1) Es ist verboten, ein Produkt in den Verkehr zu 
bringen, wenn dieses, seine Verpackung oder ihm 
beigefügte Unterlagen mit der CE-Kennzeichnung 
versehen sind, ohne dass die Rechtsverordnungen 
nach § 3 oder andere 
Rechtsvorschriften dies vorsehen und die Voraus-
setzungen der Absätze 2 bis 5 eingehalten sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die CE-Kennzeichnung muss sichtbar, lesbar 
und dauerhaft angebracht sein. 
  
 
 

 
 
§ 6 Abs. 3 
 
 
 
§ 6 Abs. 4 
 
 
 
 
§ 6 Abs. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 6 Abs. 2 
 
 
 
 

 
 
Entfallen wegen der in der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 
enthaltenen Grundsätze, die unmittelbar gelten und auf die nur 
der Klarheit wegen hingewiesen wird. 
 
 
 
 
 
 
Redaktionell überarbeitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neu aufgenommen aus gesetzessystematischen Gründen. Eine 
Veränderung der Rechtslage ist damit nicht verbunden; diese 
Regelung war bislang in den jeweiligen Rechtsverordnungen 
enthalten. 
 
Ergänzung um die Bestimmungen des Beschlusses Nr. 
768/2008; hierbei handelt es sich lediglich um eine Konkretisie-
rung schon bisher bestehender Pflichten. 
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nicht zulässt oder nicht rechtfertigt, wird die CE-
Kennzeichnung auf der Verpackung angebracht sowie 
auf den Begleitunterlagen, sofern entsprechende Un-
terlagen vorgeschrieben sind. 
 
(4) Nach der CE-Kennzeichnung steht die Kennnum-
mer der notifizierten Stelle nach § 2 Nummer 20, 
soweit diese Stelle in der Phase der Fertigungskontrol-
le tätig war. Die Kennnummer ist entweder von der 
notifizierten Stelle selbst anzubringen oder vom Her-
steller oder seinem Bevollmächtigten nach den Anwei-
sungen der Stelle. 
 
(5) Die CE-Kennzeichnung muss angebracht werden, 
bevor das Produkt in den Verkehr gebracht wird. Nach 
der CE-Kennzeichnung und gegebenenfalls nach der 
Kennnummer kann ein Piktogramm oder ein anderes 
Zeichen stehen, das auf ein besonderes Risiko oder 
eine besondere Verwendung hinweist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Es dürfen zusätzlich zur CE-Kennzeichnung 
keine Kennzeichnungen angebracht werden, durch 
die Dritte hinsichtlich der Bedeutung und der Ge-
stalt der CE-Kennzeichnung irregeführt werden 
können. Jede andere Kennzeichnung darf ange-
bracht werden, wenn sie die Sichtbarkeit und Les-
barkeit der CE-Kennzeichnung nicht beeinträchtigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 6 Abs. 5 

 
 
 
 
 
Neu aufgenommen zwecks Umsetzung des Beschlusses Nr. 
768/2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entfallen wegen der in der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 
enthaltenen Grundsätze, die unmittelbar gelten. 
 

§ 8 Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverord-
nungen 
 
(1) Die Bundesministerien für Arbeit und Soziales, für 
Wirtschaft und Technologie, für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz, für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit, für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung und der Verteidigung werden er-
mächtigt, jeweils für ihren Zuständigkeitsbereich im 
Einvernehmen mit den anderen zuvor genannten Bun-
desministerien für Produkte nach Anhörung des Aus-
schusses für Produktsicherheit und mit Zustimmung 
des Bundesrates Rechtsverordnungen zum Schutz der 

 
 
 
(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit kann im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium für Verbraucherschutz, Ernährung und 
Landwirtschaft, dem Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, dem 
Bundesministerium der Verteidigung und dem 
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen für Produkte nach Anhörung des Aus-
schusses für technische Arbeitsmittel und Verbrau-
cherprodukte mit Zustimmung des Bundesrates zur 

 
 
 
§ 3 Abs. 1 
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Sicherheit und Gesundheit von Personen, zum Schutz 
der Umwelt sowie sonstiger Rechtsgüter vor Risiken, 
die von Produkten ausgehen, zu erlassen, auch um 
Verpflichtungen aus zwischenstaatlichen Vereinba-
rungen zu erfüllen oder um die von der Europäischen 
Union erlassenen Rechtsvorschriften umzusetzen oder 
durchzuführen. Durch diese Rechtsverordnungen 
können geregelt werden: 
 
1. Anforderungen an 
 
a) die Beschaffenheit von Produkten, 
 
b) die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt, 
 
c) das Ausstellen von Produkten, 
 
d) die erstmalige Verwendung von Produkten, 
 
e) die Kennzeichnung von Produkten, 
 
f) Konformitätsbewertungsstellen, 
 
2. produktbezogene Aufbewahrungs- und Mitteilungs-
pflichten, 
 
3. Handlungspflichten von Konformitätsbewertungs-
stellen 
 
sowie behördliche Maßnahmen und Zuständigkeiten, 
die sich auf die Anforderungen nach Nummer 1 und 
die Pflichten nach den Nummern 2 und 3 beziehen und 
die erforderlich sind, um die von der Europäischen 
Union erlassenen Rechtsakte umzusetzen oder durch-
zuführen. 
 
 
 
 
 

Erfüllung von  Verpflichtungen aus zwischenstaat-
lichen Vereinbarungen oder zur Umsetzung oder 
Durchführung der von den Europäischen Gemein-
schaften erlassenen Rechtsvorschriften Rechtsver-
ordnungen nach Maßgabe des Satzes 2 erlassen. 
Durch Rechtsverordnung nach Satz 1 können 
 
 
 
1. Anforderungen an die Gewährleistung von Si-
cherheit und Gesundheit, Anforderungen zum 
Schutz sonstiger Rechtsgüter und sonstige Voraus-
setzungen des Ausstellens, Inverkehrbringens oder 
der Inbetriebnahme, insbesondere Prüfungen, Pro-
duktionsüberwachungen oder Bescheinigungen, 
 
2. Anforderungen an die Kennzeichnung, Aufbe-
wahrungs- und Mitteilungspflichten sowie damit 
zusammenhängende behördliche Maßnahmen 
geregelt werden.  
 
(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit kann für Produkte, soweit sie nicht einer 
Rechtsverordnung nach Absatz 1 unterfallen, im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, 
dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit, dem Bundesministerium der 
Verteidigung und dem Bundesministerium für 
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen nach Anhö-
rung des Ausschusses für technische Arbeitsmittel 
und Verbraucherprodukte und mit Zustimmung des 
Bundesrates Rechtsverordnungen zur Regelung des 
Inverkehrbringens oder Ausstellens nach Maßgabe 
des Satzes 2 erlassen. Durch Rechtsverordnung 
nach Satz 1 können 
 
1. Anforderungen an die Gewährleistung von Si-
cherheit und Gesundheit und sonstige Vorausset-
zungen des Inverkehrbringens oder Ausstellens, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 3 Abs. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgenommen, um künftig im Verordnungswege Regelungen 
treffen zu können, die Anforderungen an  und Handlungspflich-
ten von Konformitätsbewertungsstellen zu konkretisieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Synopse:     ProdSG (2011) – GPSG a.F. 
 

www.schator.de  Seite 20 von 69 

S  C  H  A  T  O  R 
R   e   c   h   t   s   a   n   w   a   l   t 

 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung 
für einzelne Produktbereiche zu bestimmen, dass eine 
Stelle, die Aufgaben der Konformitätsbewertung oder 
der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbestän-
digkeit von Produkten wahrnimmt, für den Nachweis 
der an sie gestellten rechtlichen Anforderungen eine 
von einer nationalen Akkreditierungsstelle ausgestellte 
Akkreditierungsurkunde vorlegen muss. In einer 
Rechtsverordnung nach Satz 1 kann auch vorgesehen 
werden, die Überwachung der Tätigkeit der Stellen für 
einzelne Produktbereiche der Deutschen Akkreditie-
rungsstelle zu übertragen. Soweit die Bundesregierung 
keine Rechtsverordnung nach Satz 1 erlassen hat, 
werden die Landesregierungen ermächtigt, eine solche 
Rechtsverordnung zu erlassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

insbesondere Prüfungen, Produktionsüberwachun-
gen oder Bescheinigungen, 
 
2. Anforderungen an die Kennzeichnung, Aufbe-
wahrungs- und Mitteilungspflichten geregelt wer-
den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit kann nach Anhörung des Ausschusses für 
technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte 
und mit Zustimmung des Bundesrates auch zur 
Umsetzung oder Durchführung der von den Euro-
päischen Gemeinschaften erlassenen Rechtsvor-
schriften durch Rechtsverordnung die Anforderun-
gen an zugelassene Stellen hinsichtlich 
 
1. Unabhängigkeit, technischer Kompetenz und 
beruflicher Zuverlässigkeit der Stelle, 
 
2. Verfügbarkeit des erforderlichen Personals, der 
notwendigen Mittel und Ausrüstungen, 
 
3. Bestehen einer angemessenen Haftpflichtversi-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 3 Abs. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Neu aufgenommen, mit dem Ziel eine Ermächtigung zur Rege-
lung einer Akkreditierungspflicht zu schaffen. 
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(3) Rechtsverordnungen nach Absatz 1 oder Absatz 2 
können in dringenden Fällen, insbesondere wenn es 
zur unverzüglichen Umsetzung oder Durchführung 
von Rechtsakten der Europäischen Union erforderlich 
ist, ohne Zustimmung des Bundesrates erlassen wer-
den; sie treten spätestens sechs Monate nach ihrem 
Inkrafttreten außer Kraft. Ihre Geltungsdauer kann nur 
mit Zustimmung des Bundesrates verlängert werden. 

cherung, 
 
4. Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nissen, 
 
5. Unterauftragsvergabe, 
 
6. Teilnahme an Erfahrungsaustauschkreisen, 
 
7. Qualitätsmanagement 
 
näher bestimmen. 
 
(4) Durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 
Bundesrates können Aufgaben, die der beauftragten 
Stelle im Rahmen dieses Gesetzes zugewiesen sind, 
auf eine andere Bundesbehörde, die mit Aufgaben 
auf dem Gebiet der Geräte- und Produktsicherheit 
betraut ist, übertragen werden. Die Rechtsverord-
nung wird von dem Bundesministerium, zu dessen 
Geschäftsbereich die Bundesbehörde gehört, im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Arbeit erlassen. 
 
(5) Rechtsverordnungen nach Absatz 1 oder 2 
können in dringenden Fällen oder, wenn es zur 
unverzüglichen Umsetzung oder Durchführung von 
Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaften 
erforderlich ist, ohne Zustimmung des Bundesrates 
erlassen werden; sie treten spätestens sechs Monate 
nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft. Ihre Gel-
tungsdauer kann nur mit Zustimmung des Bundes-
rates verlängert werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 3 Abs. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 3 Abs. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entfallen, da von der bisherigen Ermächtigung nicht ausschöp-
fend Gebrauch gemacht und auch künftig kein Bedarf gesehen 
wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 9 Aufgaben der Befugnis erteilenden Behörde 
 
(1) Die Befugnis erteilende Behörde erteilt Konformi-
tätsbewertungsstellen auf Antrag die Befugnis, be-
stimmte Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzu-
führen. Sie ist zuständig für die Einrichtung und 
Durchführung der dazu erforderlichen Verfahren. Sie 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 9 Abs. 1 bis 3 aufgenommen zwecks Umsetzung der Spiel-
zeugrichtlinie 2009/48/EG. 
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ist auch zuständig für die Einrichtung und Durchfüh-
rung der Verfahren, die zur Überwachung der Kon-
formitätsbewertungsstellen erforderlich sind, denen sie 
die Befugnis zur Durchführung bestimmter Konformi-
tätsbewertungstätigkeiten erteilt hat. 
 
(2) Die Befugnis erteilende Behörde führt die Notifi-
zierung von Konformitätsbewertungsstellen durch. 
 
(3) Die Befugnis erteilende Behörde überwacht, ob die 
Konformitätsbewertungsstellen, denen sie die Befug-
nis zur Durchführung bestimmter Konformitätsbewer-
tungstätigkeiten erteilt hat, die Anforderungen erfüllen 
und ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen. 
Sie trifft die notwendigen Anordnungen zur Beseiti-
gung festgestellter Mängel oder zur Verhütung künfti-
ger Verstöße. 
 
(4) Die Befugnis erteilende Behörde übermittelt der 
zuständigen Marktüberwachungsbehörde auf Anforde-
rung die Informationen, die für deren Aufgabenerfül-
lung erforderlich sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Die zuständige Behörde überwacht die Einhal-
tung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Anfor-
derungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 11 Abs. 5 S. 1 

 
 
 
 
 
 
 

§ 10 Anforderungen an die Befugnis erteilende 
Behörde 
 
(1) Die Länder haben die Befugnis erteilende Behörde 
so einzurichten, dass es zu keinerlei Interessenkonflikt 
mit den Konformitätsbewertungsstellen kommt; insbe-
sondere darf die Befugnis erteilende Behörde weder 
Tätigkeiten, die Konformitätsbewertungsstellen durch-
führen, noch Beratungsleistungen auf einer gewerbli-
chen oder wettbewerblichen Basis anbieten oder er-
bringen. 
 
(2) Bedienstete der Befugnis erteilenden Behörde, die 
die Begutachtung einer Konformitätsbewertungsstelle 
durchgeführt haben, dürfen nicht mit der Entscheidung 
über die Erteilung der Befugnis, als Konformitätsbe-
wertungsstelle tätig werden zu dürfen, betraut werden. 
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(3) Der Befugnis erteilenden Behörde müssen kompe-
tente Mitarbeiter in ausreichender Zahl zur Verfügung 
stehen, so dass sie ihre Aufgaben ordnungsgemäß 
wahrnehmen kann. 

§ 11 Befugnisse der Befugnis erteilenden Behörde 
 
(1) Die Befugnis erteilende Behörde kann von den 
Konformitätsbewertungsstellen, denen sie die Befug-
nis zur Durchführung bestimmter Konformitätsbewer-
tungstätigkeiten erteilt hat, die zur Erfüllung ihrer 
Überwachungsaufgaben erforderlichen Auskünfte und 
sonstige Unterstützung verlangen sowie die dazu 
erforderlichen Anordnungen treffen. Die Befugnis 
erteilende Behörde ist insbesondere befugt zu verlan-
gen, dass ihr die Unterlagen vorgelegt werden, die der 
Konformitätsbewertung zugrunde liegen. Sie und die 
von ihr beauftragten Personen sind befugt, zu den 
Betriebs- und Geschäftszeiten Betriebsgrundstücke 
und Geschäftsräume sowie Prüflaboratorien zu betre-
ten und zu besichtigen, soweit dies zur Erfüllung ihrer 
Überwachungsaufgaben erforderlich ist. 
 
(2) Die Auskunftspflichtigen haben die Maßnahmen 
nach Absatz 1 zu dulden. Sie können die Auskunft auf 
Fragen verweigern, sofern die Beantwortung sie selbst 
oder einen der in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der 
Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der 
Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfah-
rens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
aussetzen würde. Sie sind über ihr Recht zur Aus-
kunftsverweigerung zu belehren. 

 
 
Sie kann von der zugelassenen Stelle und ihrem mit 
der Leitung und der Durchführung der Fachaufga-
ben beauftragten Personal die zur Erfüllung ihrer 
Überwachungsaufgaben erforderlichen Auskünfte 
und sonstige Unterstützung verlangen sowie die 
dazu erforderlichen Anordnungen treffen. Die 
zuständigen Behörden und deren Beauftragte sind 
befugt, zu den Betriebs- und Geschäftszeiten 
Grundstücke und Geschäftsräume sowie Prüflabo-
ratorien zu betreten und zu besichtigen und die 
Vorlage von Unterlagen für die Erteilung der Be-
scheinigungen zu verlangen.  
 
 
 
 
Die Auskunftspflichtigen haben die Maßnahmen 
nach Satz 3 zu dulden. Sie können die Auskunft auf 
solche Fragen verweigern, deren Beantwortung sie 
selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der 
Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der 
Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines 
Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswid-
rigkeiten aussetzen würde. Sie sind über ihr Recht 
zur Auskunftsverweigerung zu belehren. 

 
 
§ 11 Abs. 5 S. 2 
und 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 11 Abs. 5 S. 4 

 
 
Sprachliche Überarbeitung und Neustrukturierung zum Zwecke 
besserer Verständlichkeit. 
 

§ 12 Anträge auf Notifizierung 
 
(1) Eine Konformitätsbewertungsstelle kann bei der 
Befugnis erteilenden Behörde die Befugnis beantra-
gen, als notifizierte Stelle tätig werden zu dürfen. 
 
(2) Dem Antrag nach Absatz 1 legt die Konformitäts-
bewertungsstelle eine Beschreibung der Konformitäts-
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bewertungstätigkeiten, der Konformitätsbewertungs-
verfahren und der Produkte bei, für die sie Kompetenz 
beansprucht, sowie, wenn vorhanden, eine Akkreditie-
rungsurkunde, die von einer nationalen Akkreditie-
rungsstelle ausgestellt wurde und in der diese beschei-
nigt, dass die Konformitätsbewertungsstelle die 
Anforderungen des § 13 erfüllt. 
 
(3) Kann die Konformitätsbewertungsstelle keine 
Akkreditierungsurkunde vorweisen, legt sie der Be-
fugnis erteilenden Behörde als Nachweis alle Unterla-
gen vor, die erforderlich sind, um überprüfen, feststel-
len und regelmäßig überwachen zu können, ob sie die 
Anforderungen des § 13 erfüllt. 

§ 13 Anforderungen an die Konformitätsbewer-
tungsstelle für ihre Notifizierung 
 
(1) Die Konformitätsbewertungsstelle muss Rechts-
persönlichkeit besitzen. Sie muss selbstständig Verträ-
ge abschließen, unbewegliches Vermögen erwerben 
und darüber verfügen können sowie vor Gericht kla-
gen und verklagt werden können. 
 
(2) Bei der Konformitätsbewertungsstelle muss es sich 
um einen unabhängigen Dritten handeln, der mit der 
Einrichtung oder dem Produkt, die oder das er bewer-
tet, in keinerlei Verbindung steht. Die Anforderung 
nach Satz 1 kann auch von einer Konformitätsbewer-
tungsstelle erfüllt werden, die einem Wirtschaftsver-
band oder einem Fachverband angehört und die Pro-
dukte bewertet, an deren Entwurf, Herstellung, Bereit-
stellung, Montage, Gebrauch oder Wartung Unter-
nehmen beteiligt sind, die von diesem Verband vertre-
ten werden, wenn die Konformitätsbewertungsstelle 
nachweist, dass sich aus dieser Verbandsmitgliedschaft 
keine Interessenkonflikte im Hinblick auf ihre Kon-
formitätsbewertungstätigkeiten ergeben. 
 
(3) Die Konformitätsbewertungsstelle, ihre oberste 
Leitungsebene und die für die Konformitätsbewer-
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tungstätigkeiten zuständigen Mitarbeiter dürfen weder 
Konstrukteur, Hersteller, Lieferant, Installateur, Käu-
fer, Eigentümer, Verwender oder Wartungsbetrieb der 
zu bewertenden Produkte noch Bevollmächtigter einer 
dieser Parteien sein. Dies schließt weder die Verwen-
dung von bereits einer Konformitätsbewertung unter-
zogenen Produkten, die für die Tätigkeit der Konfor-
mitätsbewertungsstelle erforderlich sind, noch die 
Verwendung solcher Produkte zum persönlichen 
Gebrauch aus. Die Konformitätsbewertungsstelle, ihre 
oberste Leitungsebene und die für die Konformitäts-
bewertungstätigkeiten zuständigen Mitarbeiter dürfen 
weder direkt an Entwurf, Herstellung oder Bau, Ver-
marktung, Installation, Verwendung oder Wartung 
dieser Produkte beteiligt sein noch dürfen sie die an 
diesen Tätigkeiten beteiligten Parteien vertreten. Sie 
dürfen sich nicht mit Tätigkeiten befassen, die ihre 
Unabhängigkeit bei der Beurteilung oder ihre Integrität 
im Zusammenhang mit den Konformitätsbewertungs-
tätigkeiten beeinträchtigen können. Dies gilt insbeson-
dere für Beratungsdienstleistungen. Die Konformitäts-
bewertungsstelle gewährleistet, dass Tätigkeiten ihrer 
Zweigunternehmen oder Unterauftragnehmer die 
Vertraulichkeit, Objektivität und Unparteilichkeit ihrer 
Konformitätsbewertungstätigkeiten nicht beeinträchti-
gen. 
 
(4) Die Konformitätsbewertungsstelle und ihre Mitar-
beiter haben die Konformitätsbewertungstätigkeiten 
mit der größtmöglichen Professionalität und der erfor-
derlichen fachlichen Kompetenz in dem betreffenden 
Bereich durchzuführen; sie dürfen keinerlei Einfluss-
nahme, insbesondere finanzieller Art, durch Dritte 
ausgesetzt sein, die sich auf ihre Beurteilung oder die 
Ergebnisse ihrer Konformitätsbewertung auswirken 
könnte und speziell von Personen oder Personengrup-
pen ausgeht, die ein Interesse am Ergebnis dieser 
Konformitätsbewertung haben. 
 
(5) Die Konformitätsbewertungsstelle muss in der 
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Lage sein, alle Konformitätsbewertungsaufgaben zu 
bewältigen, für die sie gemäß ihrem Antrag nach § 12 
Absatz 2 die Kompetenz beansprucht, gleichgültig, 
ob diese Aufgaben von ihr selbst, in ihrem Auftrag 
oder unter ihrer Verantwortung erfüllt werden. Die 
Konformitätsbewertungsstelle muss für jedes Konfor-
mitätsbewertungsverfahren und für jede Art und Kate-
gorie von Produkten, für die sie einen Antrag nach § 
12 Absatz 2 gestellt hat, über Folgendes verfügen: 
 
1. die erforderliche Anzahl von Mitarbeitern mit Fach-
kenntnis und ausreichender einschlägiger Erfahrung, 
um die bei der Konformitätsbewertung anfallenden 
Aufgaben zu erfüllen, 
 
2. Beschreibungen von Verfahren, nach denen die 
Konformitätsbewertung durchgeführt wird, um die 
Transparenz und die Wiederholbarkeit dieser Verfah-
ren sicherzustellen, sowie über eine angemessene 
Politik und geeignete Verfahren, bei denen zwischen 
den Aufgaben, die sie als notifizierte Stelle wahr-
nimmt, und anderen Tätigkeiten unterschieden wird, 
und 
 
3. Verfahren zur Durchführung von Tätigkeiten unter 
gebührender Berücksichtigung der Größe eines 
Unternehmens, der Branche, in der es tätig ist, seiner 
Struktur, des Grades an Komplexität der jeweiligen 
Produkttechnologie und der Tatsache, dass es sich bei 
dem Produktionsprozess um eine Massenfertigung 
oder Serienproduktion handelt. 
 
Die Konformitätsbewertungsstelle muss über die 
erforderlichen Mittel zur angemessenen Erledigung 
der technischen und administrativen Aufgaben, die mit 
der Konformitätsbewertung verbunden sind, verfügen 
und sie hat Zugang zu allen benötigten Ausrüstungen 
oder Einrichtungen. 
 
(6) Die Konformitätsbewertungsstelle stellt sicher, 
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dass die Mitarbeiter, die für die Durchführung der 
Konformitätsbewertungstätigkeiten zuständig sind, 
 
1. eine Fach- und Berufsausbildung besitzen, die sie 
für alle Konformitätsbewertungstätigkeiten qualifi-
ziert, für die die Konformitätsbewertungsstelle einen 
Antrag nach § 12 gestellt hat, 
 
2. über eine ausreichende Kenntnis der Produkte und 
der Konformitätsbewertungsverfahren verfügen und 
die entsprechende Befugnis besitzen, solche Konfor-
mitätsbewertungen durchzuführen, 
 
3. angemessene Kenntnisse und Verständnis der we-
sentlichen Anforderungen, der geltenden harmonisier-
ten Normen und der betreffenden Bestimmungen der 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen 
Union und ihrer Durchführungsvorschriften besitzen 
und 
 
4. die Fähigkeit zur Erstellung von Bescheinigungen, 
Protokollen und Berichten als Nachweis für durchge-
führte Konformitätsbewertungen haben. 
 
(7) Die Konformitätsbewertungsstelle hat ihre Unpar-
teilichkeit, die ihrer obersten Leitungsebene und die 
ihres Konformitätsbewertungspersonals sicherzustel-
len. Die Vergütung der obersten Leitungsebene und 
des Konformitätsbewertungspersonals darf sich nicht 
nach der Anzahl der durchgeführten Konformitätsbe-
wertungen oder deren Ergebnissen richten. 
 
(8) Die Konformitätsbewertungsstelle hat eine Haft-
pflichtversicherung abzuschließen, die die mit ihrer 
Tätigkeit verbundenen Risiken angemessen abdeckt. 
 
(9) Die Mitarbeiter der Konformitätsbewertungsstelle 
dürfen die ihnen im Rahmen einer Konformitätsbewer-
tung bekannt gewordenen Tatsachen, deren Geheim-
haltung im Interesse der Konformitätsbewertungsstelle 
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oder eines Dritten liegt, nicht unbefugt offenbaren oder 
verwerten, auch wenn ihre Tätigkeit beendet ist. Die 
von der Konformitätsbewertungsstelle zu beachtenden 
Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten 
bleiben unberührt. 

§ 14 Konformitätsvermutung 
 
(1) Weist eine Konformitätsbewertungsstelle durch 
eine Akkreditierung nach, dass sie die Kriterien der 
einschlägigen harmonisierten Normen oder von Teilen 
dieser Normen erfüllt, deren Fundstellen im Amtsblatt 
der Europäischen Union veröffentlicht worden sind, 
wird vermutet, dass sie die Anforderungen nach § 13 
in dem Umfang erfüllt, in dem die anwendbaren har-
monisierten Normen diese Anforderungen abdecken. 
 
(2) Ist die Befugnis erteilende Behörde der Auffas-
sung, dass eine harmonisierte Norm den von ihr abge-
deckten Anforderungen nach § 13 nicht voll entspricht, 
so unterrichtet sie hiervon unter Angabe der Gründe 
die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin überprüft die eingegangenen Meldungen auf 
Vollständigkeit und Schlüssigkeit; sie beteiligt den 
Ausschuss für Produktsicherheit. Sie leitet die Mel-
dungen dem Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les zu. 

  
Aufgenommen zur Umsetzung der Spielzeugrichtlinie 
2009/48/EG. 
 

§ 15 Notifizierungsverfahren, Erteilung der Befug-
nis 
 
(1) Hat die Befugnis erteilende Behörde festgestellt, 
dass eine Konformitätsbewertungsstelle die 
Anforderungen nach § 13 erfüllt, so erteilt sie dieser 
die Befugnis, Konformitätsbewertungsaufgaben nach 
den Rechtsverordnungen nach § 8 Absatz 1, die erlas-
sen wurden, um Rechtsvorschriften der Europäischen 
Union umzusetzen oder durchzuführen, wahrzuneh-
men, und notifiziert diese anschließend mit Hilfe des 
elektronischen Notifizierungsinstruments, das von der 
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Europäischen Kommission entwickelt und verwaltet 
wird. Die Befugnis ist unter der aufschiebenden Be-
dingung zu erteilen, dass nach der Notifizierung 
 
1. innerhalb von zwei Wochen, sofern eine Akkreditie-
rungsurkunde nach § 12 Absatz 2 vorliegt, oder 
 
2. innerhalb von zwei Monaten, sofern keine Akkredi-
tierungsurkunde nach § 12 Absatz 2 vorliegt, 
 
weder die Europäische Kommission noch die übrigen 
Mitgliedstaaten Einwände erhoben haben. Die Befug-
nis kann unter weiteren Bedingungen erteilt und mit 
Auflagen verbunden werden. Sie kann befristet und 
mit dem 
Vorbehalt des Widerrufs sowie nachträglicher Aufla-
gen erteilt werden. 
 
(2) Beruht die Bestätigung der Kompetenz nicht auf 
einer Akkreditierungsurkunde gemäß § 12 Absatz 2, 
legt die Befugnis erteilende Behörde der Europäischen 
Kommission und den übrigen Mitgliedstaaten die 
Unterlagen, die die Kompetenz der Konformitätsbe-
wertungsstelle bestätigen, als Nachweis vor. Sie legt 
ferner die Vereinbarungen vor, die getroffen wurden, 
um sicherzustellen, dass die Konformitätsbewertungs-
stelle regelmäßig überwacht wird und stets den Anfor-
derungen nach § 13 genügt. 
 
(3) Die Befugnis erteilende Behörde meldet der Euro-
päischen Kommission und den übrigen Mitgliedstaaten 
jede später eintretende Änderung der Notifizierung. 
 
(4) Die Befugnis erteilende Behörde erteilt der Euro-
päischen Kommission auf Verlangen sämtliche Aus-
künfte über die Grundlage für die Notifizierung oder 
die Erhaltung der Kompetenz der betreffenden Stelle. 

§ 16 Verpflichtungen der notifizierten Stelle 
 
(1) Die notifizierte Stelle führt die Konformitätsbewer-
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tung im Einklang mit den Konformitätsbewertungsver-
fahren gemäß den Rechtsverordnungen nach § 8 Ab-
satz 1 und unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit 
durch. 
 
(2) Stellt die notifizierte Stelle fest, dass ein Hersteller 
die Anforderungen nicht erfüllt hat, die in den Rechts-
verordnungen nach § 8 Absatz 1 festgelegt sind, for-
dert sie den Hersteller auf, angemessene Korrektur-
maßnahmen zu ergreifen und stellt keine Konformi-
tätsbescheinigung aus. 
 
(3) Hat die notifizierte Stelle bereits eine Konformi-
tätsbescheinigung ausgestellt und stellt sie im Rahmen 
der Überwachung der Konformität fest, dass das Pro-
dukt die Anforderungen nicht mehr erfüllt, fordert sie 
den Hersteller auf, angemessene Korrekturmaßnahmen 
zu ergreifen; falls nötig, setzt sie die Bescheinigung 
aus oder zieht sie zurück. 
 
(4) Werden keine Korrekturmaßnahmen ergriffen oder 
genügen diese nicht, um die Erfüllung der Anforde-
rungen sicherzustellen, schränkt die notifizierte Stelle 
alle betreffenden Konformitätsbescheinigungen ein, 
setzt sie aus oder zieht sie zurück. 
 
(5) Die notifizierte Stelle hat an den einschlägigen 
Normungsaktivitäten und den Aktivitäten der 
Koordinierungsgruppe notifizierter Stellen, die im 
Rahmen der jeweiligen Harmonisierungsrechtsvor-
schriften der Europäischen Union geschaffen wurde, 
mitzuwirken oder dafür zu sorgen, dass ihr Konformi-
tätsbewertungspersonal darüber informiert wird. Sie 
hat die von dieser Gruppe erarbeiteten Verwaltungs-
entscheidungen und Dokumente als allgemeine Leitli-
nie anzuwenden. 

§ 17 Meldepflichten der notifizierten Stelle 
 
(1) Die notifizierte Stelle meldet der Befugnis ertei-
lenden Behörde 
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1. jede Verweigerung, Einschränkung, Aussetzung 
oder Rücknahme einer Konformitätsbescheinigung, 
 
2. alle Umstände, die Folgen für die der notifizierten 
Stelle nach § 15 Absatz 1 erteilten Befugnis haben, 
 
3. jedes Auskunftsersuchen über Konformitätsbewer-
tungstätigkeiten, das sie von den Marktüberwachungs-
behörden erhalten hat, 
 
4. auf Verlangen, welchen Konformitätsbewertungstä-
tigkeiten sie nachgegangen ist und welche anderen 
Tätigkeiten, einschließlich grenzüberschreitender 
Tätigkeiten und der Vergabe von Unteraufträgen, sie 
ausgeführt hat. 
 
(2) Die notifizierte Stelle übermittelt den anderen 
notifizierten Stellen, die unter der jeweiligen Harmoni-
sierungsrechtsvorschrift der Europäischen Union 
notifiziert sind, ähnlichen Konformitätsbewertungstä-
tigkeiten nachgehen und gleichartige Produkte abde-
cken, einschlägige Informationen über die negativen 
und auf Verlangen auch über die positiven Ergebnisse 
von Konformitätsbewertungen. 

§ 18 Zweigunternehmen einer notifizierten Stelle 
und Vergabe von Unteraufträgen 
 
(1) Vergibt die notifizierte Stelle bestimmte mit der 
Konformitätsbewertung verbundene Aufgaben an 
Unterauftragnehmer oder überträgt sie diese Aufgaben 
einem Zweigunternehmen, stellt sie sicher, dass der 
Unterauftragnehmer oder das Zweigunternehmen die 
Anforderungen des § 13 erfüllt und unterrichtet die 
Befugnis erteilende Behörde entsprechend. 
 
(2) Die notifizierte Stelle trägt die volle Verantwor-
tung für die Arbeiten, die von Unterauftragnehmern 
oder Zweigunternehmen ausgeführt werden, unabhän-
gig davon, wo diese niedergelassen sind. 
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(3) Arbeiten dürfen nur dann an einen Unterauftrag-
nehmer vergeben oder einem Zweigunternehmen 
übertragen werden, wenn der Auftraggeber dem zu-
stimmt. 
 
(4) Die notifizierte Stelle hält die einschlägigen Unter-
lagen über die Begutachtung der Qualifikation des 
Unterauftragnehmers oder des Zweigunternehmens 
und über die von ihm gemäß den Rechtsverordnungen 
nach § 8 Absatz 1 ausgeführten Arbeiten für die Be-
fugnis erteilende Behörde bereit. 

§ 19 Widerruf der erteilten Befugnis 
 
(1) Falls die Befugnis erteilende Behörde feststellt 
oder darüber unterrichtet wird, dass eine notifizierte 
Stelle die in § 13 genannten Anforderungen nicht mehr 
erfüllt oder dass sie ihren Verpflichtungen nicht nach-
kommt, widerruft sie ganz oder teilweise die erteilte 
Befugnis. Sie unterrichtet unverzüglich die Europäi-
sche Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten 
darüber. 
 
(2) Im Falle des Widerrufs nach Absatz 1 oder wenn 
die notifizierte Stelle ihre Tätigkeit einstellt, ergreift 
die Befugnis erteilende Behörde die geeigneten Maß-
nahmen, um zu gewährleisten, dass die Akten dieser 
Stelle von einer anderen notifizierten Stelle weiterbe-
arbeitet und für die Befugnis erteilende Behörde und 
die Marktüberwachungsbehörden auf deren Verlangen 
bereitgehalten werden. 

  
Aufgenommen zur Umsetzung des Beschlusses Nr. 
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§ 20 Zuerkennung des GS-Zeichens 
 
(1) Ein verwendungsfertiges Produkt darf mit dem GS-
Zeichen gemäß Anlage versehen werden, wenn das 
Zeichen von einer GS-Stelle auf Antrag des Herstellers 
oder seines Bevollmächtigten zuerkannt worden ist. 
 
 

 
 
(1) Soweit Rechtsverordnungen nach § 3 nichts 
anderes bestimmen, dürfen technische Arbeitsmittel 
und verwendungsfertige Gebrauchsgegenstände mit 
dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit amtlich bekannt gemachten Zeichen "GS = 
geprüfte Sicherheit" (GS-Zeichen) versehen wer-

 
 
§ 7 Abs. 1 S. 1 
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(2) Dies gilt nicht, wenn das verwendungsfertige 
Produkt mit der CE-Kennzeichnung versehen ist und 
die Anforderungen an diese CE-Kennzeichnung mit 
denen nach § 21 Absatz 1 mindestens gleichwertig 
sind. 

den, wenn es von einer GS-Stelle nach § 11 Abs. 2 
auf Antrag des Herstellers oder seines Bevollmäch-
tigten zuerkannt worden ist.  
 
 

 
 
 
 
Gleichwertigkeit ist anzunehmen, wenn ein Konformitätsbewer-
tungsverfahren angewendet wurde, das dem bei der GS-Prüfung 
entspricht (Baumusterprüfung + Fertigungsstättenbesichtigung). 
Dies ist der Fall bei Verfahren zur Konformitätsfeststellung, die 
gemäß Anhang II, Module bzw. Modulkombinationen B+D, 
B+E, B+F, G und H1 des Beschlusses Nr. 768/2008/EG durch-
geführt wurden. 

§ 21 Pflichten der GS-Stelle 
 
(1) Die GS-Stelle darf das GS-Zeichen nur zuerken-
nen, wenn 
 
1. das geprüfte Baumuster den Anforderungen nach § 
3 entspricht und, wenn es sich um ein Verbraucher-
produkt handelt, zusätzlich den Anforderungen nach § 
6 entspricht, 
 
2. das geprüfte Baumuster den Anforderungen anderer 
Rechtsvorschriften hinsichtlich der Gewährleistung 
des Schutzes von Sicherheit und Gesundheit von 
Personen entspricht, 
 
3. bei der Prüfung des Baumusters die vom Ausschuss 
für Produktsicherheit für die Zuerkennung des GS-
Zeichens ermittelten Spezifikationen angewendet 
worden sind, 
 
4. Vorkehrungen getroffen wurden, die gewährleisten, 
dass die verwendungsfertigen Produkte mit dem 
geprüften Baumuster übereinstimmen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Das GS-Zeichen darf nur zuerkannt werden, wenn 
der GS-Stelle 
 
1. ein Nachweis der Übereinstimmung des geprüf-
ten Baumusters mit den Anforderungen nach § 4 
Abs. 1 bis 3 sowie anderer Rechtsvorschriften 
hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und 
Gesundheit durch eine Baumusterprüfung sowie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ein Nachweis, dass die Voraussetzungen einge-
halten werden, die bei der Herstellung der techni-
schen Arbeitsmittel und verwendungsfertigen 
Gebrauchsgegenstände zu beachten sind, um ihre 
Übereinstimmung mit dem geprüften Baumuster zu 
gewährleisten, 
 
vorliegt.  
 

 
 
§ 7 Abs. 1 S. 2 
Nr. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 7 Abs. 1 S. 2 
Nr. 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neu aufgenommen, um die Möglichkeit zu schaffen, schnell auf 
neue Sicherheitserkenntnisse zu reagieren, deutlich bevor der 
europäische Gesetzgeber oder die Normung erforderliche Rege-
lungen verabschieden. 
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Die GS-Stelle hat zu dokumentieren, dass diese An-
forderungen erfüllt sind. 
 
(2) Die GS-Stelle hat eine Bescheinigung über die 
Zuerkennung des GS-Zeichens auszustellen. Die Zuer-
kennung ist auf höchstens fünf Jahre zu befristen oder 
auf ein bestimmtes Fertigungskontingent oder -los zu 
beschränken. Die GS-Stelle hat eine Liste der ausge-
stellten Bescheinigungen zu veröffentlichen. 
 
(3) Die GS-Stelle trifft die erforderlichen Maßnahmen, 
wenn sie Kenntnis davon erhält, dass ein Produkt ihr 
GS-Zeichen ohne gültige Zuerkennung trägt. Sie 
unterrichtet die anderen GS-Stellen und die Befugnis 
erteilende Behörde unverzüglich über den Missbrauch 
des GS-Zeichens. 
 
(4) Die GS-Stelle stellt Informationen, die ihr zu Fäl-
len des Missbrauchs des GS-Zeichens vorliegen, der 
Öffentlichkeit auf elektronischem Weg zur Verfügung. 
 
(5) Die GS-Stelle hat die Herstellung der verwen-
dungsfertigen Produkte und die rechtmäßige Verwen-
dung des GS-Zeichens mit geeigneten Maßnahmen zu 
überwachen. Sind die Anforderungen für die Zuerken-
nung des GS-Zeichens nachweislich nicht mehr erfüllt, 
hat die GS-Stelle die Zuerkennung zu entziehen. Sie 
unterrichtet die anderen GS-Stellen und die Befugnis 
erteilende Behörde vom Entzug der Zuerkennung. Die 
GS-Stelle kann die Zuerkennung aussetzen, sofern 
begründete Zweifel an der rechtmäßigen Zuerkennung 
des GS-Zeichens bestehen. 

 
 
 
Über die Zuerkennung des GS-Zeichens ist eine 
Bescheinigung auszustellen. Die Geltungsdauer der 
Zuerkennung ist auf die Dauer von höchstens fünf 
Jahre zu befristen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die GS-Stelle nach § 11 Abs. 2 hat Kontroll-
maßnahmen zur Überwachung der Herstellung der 
technischen Arbeitsmittel und verwendungsfertigen 
Gebrauchsgegenstände und der rechtmäßigen Ver-
wendung des GS-Zeichens durchzuführen. Liegen 
die Voraussetzungen für die Zuerkennung des GS-
Zeichens nicht mehr vor, so hat die GS-Stelle die 
Zuerkennung zu entziehen. Sie unterrichtet in 
diesen Fällen die anderen GS-Stellen und die zu-
ständige Behörde über die Entziehung. 
 

 
 
 
§ 7 Abs. 1 S. 3 
und 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 7 Abs. 2 

 
 
 
Aufnahme der Beschränkung auf ein bestimmtes Fertigungskon-
tingent oder -los, da deren Produktion auf Zeiträume  < 5 Jahre 
beschränkt ist. Aufnahme der Verpflichtung zur Erstellung einer 
Liste der ausgestellten Bescheinigungen soll eine schnelle und 
unbürokratische Überprüfung ermöglichen. 
 
 
Neu aufgenommen, um die Glaubwürdigkeit des GS-Zeichens 
zu stärken. Geeignete Maßnahmen sind z.B. Abmahnungen 
widerrechtlicher Verwender, Aufforderung zur Abgabe von 
Unterlassungserklärungen, Einschalten der Wettbewerbszentra-
le, gerichtliche Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen. 
 
 
Aufgenommen mit dem Ziel, Abschreckungseffekte zu errei-
chen. 
 
 
Geeignete Maßnahme ist z.B. die Marktbeobachtung. 
 
 
 
 
 
 
 
Neu eingeführt ist die Möglichkeit der Aussetzung der Zuerken-
nung des GS-Zeichens als gegenüber dem Entzug milderes 
Mittel. 

§ 22 Pflichten des Herstellers und des Einführers 
 
(1) Der Hersteller hat dafür Sorge zu tragen, dass die 
von ihm hergestellten verwendungsfertigen Produkte 
mit dem geprüften Baumuster übereinstimmen. Er hat 
die Maßnahmen nach § 21 Absatz 5 zu dulden. 
 
 

 
 
(3) Der Hersteller hat zu gewährleisten, dass die 
von ihm hergestellten technischen Arbeitsmittel 
und verwendungsfertigen Gebrauchsgegenstände 
mit dem geprüften Baumuster übereinstimmen. Er 
hat die Kontrollmaßnahmen nach Absatz 2 zu 
dulden. 

 
 
§ 7 Abs. 3 S. 1 
und 2 
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(2) Der Hersteller darf das GS-Zeichen nur verwenden 
und mit ihm werben, wenn ihm von der GS-Stelle eine 
Bescheinigung nach § 21 Absatz 2 ausgestellt wurde 
und solange die Anforderungen nach § 21 Absatz 1 
erfüllt sind. Er darf das GS-Zeichen nicht verwenden 
oder mit ihm werben, wenn ihm eine Bescheinigung 
nach § 21 Absatz 2 nicht ausgestellt wurde oder wenn 
die GS-Stelle die Zuerkennung nach § 21 Absatz 5 
Satz 2 entzogen oder nach § 21 Absatz 5 Satz 4 ausge-
setzt hat. 
 
(3) Der Hersteller hat bei der Gestaltung des GS-
Zeichens die Vorgaben der Anlage zu beachten. 
 
 
(4) Der Hersteller darf kein Zeichen verwenden oder 
mit keinem Zeichen werben, das mit dem GS-Zeichen 
verwechselt werden kann. 
 
(5) Der Einführer darf ein Produkt, das das GS-
Zeichen trägt, nur in den Verkehr bringen, wenn er 
zuvor geprüft hat, dass für das Produkt eine Beschei-
nigung nach § 21 Absatz 2 vorliegt. Er hat die Prüfung 
nach Satz 1 zu dokumentieren, bevor er das Produkt in 
den Verkehr bringt; die Dokumentation muss mindes-
tens das Datum der Prüfung nach Satz 1, den Namen 
der GS-Stelle, die die Bescheinigung nach § 21 Absatz 
2 ausgestellt hat, sowie die Nummer der Bescheini-
gung über die Zuerkennung des GS-Zeichens enthal-
ten. 

 
Er darf das GS-Zeichen nur verwenden und mit 
ihm werben, solange die Voraussetzungen nach 
Absatz 1 Satz 2 erfüllt sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Der Hersteller darf kein Zeichen verwenden 
oder mit ihm werben, das mit dem GS-Zeichen 
verwechselt werden kann. 

 
§ 7 Abs. 3 S. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 7 Abs. 4 
 
 

 
Neu aufgenommen ist das Erfordernis des Vorliegens einer 
Bescheinigung, um sicherzustellen, dass der Verwender des GS-
Zeichens auch tatsächlich ein Zuerkennungsverfahren durchlau-
fen hat. Neu aufgenommen zudem die Regelung des Verwen-
dungsverbots bei Entzug oder Aussetzung der Zuerkennung. 
Bezweckt ist die Erhöhung der Glaubwürdigkeit des GS-
Zeichens. 
 
 
 
 
Neu aufgenommen, um die Möglichkeit zu eröffnen, Verstöße 
mit einer Ordnungswidrigkeit zu belegen zur Stärkung der 
Glaubwürdigkeit des GS-Zeichens. 
 
 
 
 
 
Neu aufgenommen, um auf den Umstand reagieren zu können, 
dass bei Produkten aus Drittstaaten häufig das GS-Zeichen nicht 
rechtmäßig angebracht ist, und damit zur Stärkung der Glaub-
würdigkeit des GS-Zeichens. Die Aufnahme der Prüfungspflicht 
verbessert die Überprüfungsmöglichkeiten der Marktüberwa-
chungsbehörden. 
 

§ 23 GS-Stellen 
 
(1) Eine Konformitätsbewertungsstelle kann bei der 
Befugnis erteilenden Behörde beantragen, als GS-
Stelle für einen bestimmten Aufgabenbereich tätig 
werden zu dürfen. Das Verfahren zur Prüfung des 
Antrags kann nach den Vorschriften des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes über eine einheitliche Stelle abge-
wickelt werden und muss innerhalb von sechs Mona-

 
 
(1) Bei der zuständigen Behörde kann ein Antrag 
auf Anerkennung als zugelassene Stelle gestellt 
werden. 
 
(2) Eine Stelle ist von der zuständigen Behörde der 
beauftragten Stelle als GS-Stelle für einen be-
stimmten Aufgabenbereich zu benennen, wenn in 

 
 
§ 11 Abs. 1 S. 1 
 
 
 
§ 11 Abs. 2 
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ten abgeschlossen sein. Die Frist beginnt mit Eingang 
der vollständigen Unterlagen. Die Befugnis erteilende 
Behörde kann diese Frist einmalig um höchstens drei 
Monate verlängern. Die Fristverlängerung ist ausrei-
chend zu begründen und dem Antragsteller rechtzeitig 
mitzuteilen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Befugnis erteilende Behörde darf nur solchen 
Konformitätsbewertungsstellen die Befugnis erteilen, 
als GS-Stelle tätig zu werden, die die Anforderungen 
der §§ 13 und 18 erfüllen. § 14 Absatz 1 und § 19 
Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 gelten entsprechend. 
 
(3) Die Befugnis kann unter Bedingungen erteilt und 
mit Auflagen verbunden werden. Sie kann befristet 
und mit dem Vorbehalt des Widerrufs sowie nachträg-
licher Auflagen erteilt werden. 
 
(4) Die Befugnis erteilende Behörde benennt der Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin die 
GS-Stellen. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin gibt die GS-Stellen der Öffentlichkeit 
auf elektronischem Weg bekannt. 
 
 
 

einem Anerkennungsverfahren durch die zuständi-
ge Behörde festgestellt wurde, dass die Einhaltung 
der Anforderungen der Rechtsverordnung nach § 3 
Abs. 3 gewährleistet ist. Das Anerkennungsverfah-
ren kann nach den Vorschriften des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes über eine einheitliche Stelle 
abgewickelt werden und muss innerhalb von sechs 
Monaten abgeschlossen sein. Die Frist beginnt mit 
Eingang der vollständigen Unterlagen. Die zustän-
dige Behörde kann diese Frist einmalig um höchs-
tens drei Monate verlängern. Die Fristverlängerung 
ist ausreichend zu begründen und dem Antragstel-
ler rechtzeitig mitzuteilen. 
 
Diese Behörde prüft, ob die Anforderungen der 
Rechtsverordnung nach § 3 Abs. 3 eingehalten 
sind. Eine Akkreditierung auf der Grundlage har-
monisierter Normen kann im Rahmen des Aner-
kennungsverfahrens nach Satz 2 berücksichtigt 
werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Vorliegen der Voraussetzungen hat die zustän-
dige Behörde der beauftragten Stelle den Antrag-
steller als zugelassene Stelle für bestimmte Produk-
te und Verfahren zu benennen. 
 
(4) Die beauftragte Stelle macht die zugelassenen 
Stellen bekannt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 11 Abs. 1 S. 2 
und 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 11 Abs. 1 S. 4 
 
 
 
 
§ 11 Abs. 4 
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(5) Eine Konformitätsbewertungsstelle, die in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
der Europäischen Freihandelszone ansässig ist, kann 
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin von der Befugnis erteilenden Behörde als GS-
Stelle für einen bestimmten Aufgabenbereich benannt 
werden. Voraussetzung für die Benennung ist, dass 
 
1. ein Verwaltungsabkommen zwischen dem Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales und dem jeweili-
gen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder der 
Europäischen Freihandelszone abgeschlossen wurde 
und 
 
 
2. in einem Verfahren zur Erteilung einer Befugnis 
festgestellt wurde, dass die Anforderungen des Ver-
waltungsabkommens nach Nummer 1 erfüllt sind. 
 
In dem Verwaltungsabkommen nach Satz 2 müssen 
geregelt sein: 
 
1. die Anforderungen an die GS-Stelle entsprechend 
Absatz 2 sowie § 21 Absatz 2 bis 5, 
 
2. die Beteiligung der Befugnis erteilenden Behörde an 
dem Verfahren zur Erteilung einer Befugnis, das im 
jeweiligen Mitgliedstaat durchgeführt wird, und 
 
3. eine den Grundsätzen des § 9 entsprechende 
Überwachung der GS-Stelle. 

(3) Eine Stelle, die in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum ansässig ist, kann von der zustän-
digen Behörde der beauftragten Stelle als GS-Stelle 
für einen bestimmten Aufgabenbereich benannt 
werden. Voraussetzung für die Benennung ist 
 
1. der Abschluss eines Verwaltungsabkommens 
zwischen dem Bundesministerium für Wirtschaft 
und Arbeit und dem jeweiligen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder dem jeweiligen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum und 
 
2. dass in einem Anerkennungsverfahren festge-
stellt wurde, dass die Anforderungen des 
Verwaltungsabkommens eingehalten sind. 
In dem Verwaltungsabkommen müssen geregelt 
sein: 
 
 
1. die Anforderungen an die GS-Stelle entspre-
chend Absatz 2, 
 
2. die Beteiligung der zuständigen Behörde an dem 
im jeweiligen Mitgliedstaat oder Vertragsstaat 
durchgeführten Anerkennungsverfahren und 
 
3. eine den Grundsätzen des Absatzes 5 entspre-
chende Überwachung der GS-Stelle. 

§ 11 Abs. 3 Redaktionelle Anpassung. Durch die Angabe „Europäische 
Freihandelszone“ steht künftig auch den Konformitätsbewer-
tungsstellen der Schweiz offen, als GS-Stelle tätig zu werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 24 Zuständigkeiten und Zusammenarbeit 
 
(1) Vorbehaltlich der Sätze 2 und 3 obliegt die Markt-
überwachung den nach Landesrecht zuständigen Be-
hörden. Zuständigkeiten zur Durchführung dieses 
Gesetzes, die durch andere Rechtsvorschriften zuge-
wiesen sind, bleiben unberührt. Werden die Bestim-
mungen dieses Gesetzes nach Maßgabe des § 1 Absatz 
4 ergänzend zu Bestimmungen in anderen Rechtsvor-

 
 
(1) Vorbehaltlich der Sätze 2 und 3 sind für die 
Durchführung der Bestimmungen dieses Abschnitts 
zuständig die nach Landesrecht zuständigen Behör-
den. Finden die Bestimmungen dieses Gesetzes 
nach Maßgabe des § 1 Abs. 3 ergänzend zu Best-
immungen in anderen Rechtsvorschriften Anwen-
dung, sind die dort insoweit zuständigen Behörden 

 
 
§ 8 Abs. 1 

 
 
Redaktionelle Anpassung zum Zweck besserer Verständlichkeit. 
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schriften angewendet, sind die für die Durchführung 
der anderen Rechtsvorschriften zuständigen Behörden 
auch für die Durchführung der Bestimmungen dieses 
Gesetzes zuständig, sofern nichts anderes vorgesehen 
ist. Im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der 
Verteidigung obliegt die Marktüberwachung dem 
Bundesministerium der Verteidigung und den von ihm 
bestimmten Stellen. 
 
(2) Die in Absatz 1 genannten Marktüberwachungsbe-
hörden arbeiten mit den für die Kontrolle der Außen-
grenzen zuständigen Behörden gemäß Kapitel III 
Abschnitt 3 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 zu-
sammen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit können 
die für die Kontrolle der Außengrenzen zuständigen 
Behörden auf Ersuchen den Marktüberwachungsbe-
hörden die Informationen, die sie bei der Überführung 
von Produkten in den zollrechtlich freien Verkehr 
erlangt haben und die für die Aufgabenerfüllung der 
Marktüberwachungsbehörden erforderlich sind, über-
mitteln. 
 
(3) Die für die Kontrolle der Außengrenzen zuständi-
gen Behörden und die Marktüberwachungsbehörden 
schützen im Rahmen des geltenden Rechts Betriebsge-
heimnisse und personenbezogene Daten. 

zuständig. Durch andere Vorschriften zugewiesene 
Zuständigkeiten zur Durchführung dieses Gesetzes 
bleiben unberührt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 25 Aufgaben der Marktüberwachungsbehörden 
 
(1) Die Marktüberwachungsbehörden haben eine 
wirksame Marktüberwachung auf der Grundlage eines 
Überwachungskonzepts zu gewährleisten. Das Über-
wachungskonzept soll insbesondere umfassen: 
 
 
 
1. die Erhebung und Auswertung von Informationen 
zur Ermittlung von Mängelschwerpunkten und 
Warenströmen, 
 
2. die Aufstellung und Durchführung von Marktüber-

 
 
(2) Die zuständigen Behörden haben eine wirksame 
Überwachung des Inverkehrbringens von Produk-
ten sowie der in den Verkehr gebrachten Produkte 
auf der Grundlage eines Überwachungskonzepts zu 
gewährleisten. Das Überwachungskonzept soll 
insbesondere umfassen: 
 
1. die Erfassung und Auswertung verfügbarer 
Informationen zur Ermittlung von Mängelschwer-
punkten und Warenströmen; 
 
2. die Aufstellung, regelmäßige Anpassung und 

 
 
§ 8 Abs. 2 S. 1 
und 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Redaktionelle Anpassung.  
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wachungsprogrammen, auf deren Grundlage die Pro-
dukte überprüft werden; die Marktüberwachungspro-
gramme sind regelmäßig zu aktualisieren. 
 
 
 
Die Marktüberwachungsbehörden überprüfen und 
bewerten regelmäßig, mindestens alle vier Jahre, die 
Wirksamkeit des Überwachungskonzepts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Marktüberwachungsbehörden stellen die 
Marktüberwachungsprogramme nach Absatz 1 Num-
mer 2 der Öffentlichkeit auf elektronischem Weg und 
gegebenenfalls in anderer Form zur Verfügung. 
 
(3) Die Länder stellen sicher, dass ihre Marktüberwa-
chungsbehörden ihre Aufgaben ordnungsgemäß 
wahrnehmen können. Dafür statten sie sie mit den 
notwendigen Ressourcen aus. Sie stellen eine effizien-
te Zusammenarbeit und einen wirksamen Informati-
onsaustausch ihrer Marktüberwachungsbehörden 
untereinander sowie zwischen ihren Marktüberwa-
chungsbehörden und denjenigen der anderen Mitglied-
staaten der Europäischen Union sicher. Sie sorgen 
dafür, dass das Überwachungskonzept entwickelt und 
fortgeschrieben wird und dass länderübergreifende 
Maßnahmen zur Vermeidung ernster Risiken vorberei-
tet werden. 

Durchführung von Überwachungsprogrammen, mit 
denen die Produkte stichprobenartig und in dem 
erforderlichen Prüfumfang überprüft werden sowie 
die Erfassung und Bewertung dieser Programme 
und 
 
3. die regelmäßige Überprüfung und Bewertung der 
Wirksamkeit des Konzeptes. 
 
 
Die zuständige Behörde geht bei Produkten, die 
einer Rechtsverordnung nach § 3 Abs. 1 unterlie-
gen und mit der CE-Kennzeichnung versehen sind, 
davon aus, dass sie den dort jeweils festgelegten 
Anforderungen entsprechen. Bei technischen Ar-
beitsmitteln und verwendungsfertigen Gebrauchs-
gegenständen, die mit dem GS-Zeichen nach § 7 
Abs. 1 versehen sind, ist davon auszugehen, dass 
diese den Anforderungen an Sicherheit und Ge-
sundheit nach § 4 Abs. 1 und 2 sowie anderen 
Rechtsvorschriften entsprechen. 
 
 
 
 
 
 
(3) Die zuständigen obersten Landesbehörden 
stellen die Koordinierung der Überwachung des 
Inverkehrbringens von Produkten sowie der in den 
Verkehr gebrachten Produkte, die Entwicklung und 
Fortschreibung des Überwachungskonzeptes und 
die Vorbereitung länderübergreifender Maßnahmen 
zur Abwendung erheblicher Gefahren sicher. Dies 
betrifft nicht Produkte, soweit auf diese andere 
Rechtsvorschriften im Sinne von § 1 Abs. 3 Satz 1 
anzuwenden sind. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 8 Abs. 2 S. 3 
und 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 8 Abs. 3 

 
 
 
 
 
 
Konkretisierung vor dem Hintergrund der Verordnung (EG) Nr. 
765/2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übernommen aus der Verordnung (EG) Nr. 765/2008. 
 
 
 
 
Anpassung an die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 
765/2008. 
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(4) Die Marktüberwachungsbehörden leisten den 
Marktüberwachungsbehörden anderer Mitgliedstaaten 
im für deren Aufgabenerfüllung erforderlichen Um-
fang Amtshilfe. Dafür stellen sie hierfür erforderliche 
Informationen und Unterlagen bereit, führen geeignete 
Untersuchungen oder andere angemessene Maßnah-
men durch und beteiligen sich an Untersuchungen, die 
in anderen Mitgliedstaaten eingeleitet wurden. 

 
Übernommen aus der Verordnung (EG) Nr. 765/2008. 
 

§ 26 Marktüberwachungsmaßnahmen 
 
(1) Die Marktüberwachungsbehörden kontrollieren 
anhand angemessener Stichproben auf geeignete Art 
und Weise und in angemessenem Umfang, ob die 
Produkte die Anforderungen nach Abschnitt 2 oder 
nach anderen Rechtsvorschriften, bei denen nach § 1 
Absatz 4 die Vorschriften dieses Gesetzes ergänzend 
zur Anwendung kommen, erfüllen. Dazu überprüfen 
sie die Unterlagen oder führen, wenn dies angezeigt 
ist, physische Kontrollen und Laborprüfungen durch. 
Sie gehen bei den Stichproben nach Satz 1 je Land von 
einem Richtwert von 0,5 Stichproben pro 1 000 Ein-
wohner und Jahr aus; dies gilt nicht für Produkte, bei 
denen nach § 1 Absatz 4 die Vorschriften dieses Ge-
setzes ergänzend zur Anwendung kommen. Die 
Marktüberwachungsbehörden berücksichtigen die 
geltenden Grundsätze der Risikobewertung, eingegan-
gene Beschwerden und sonstige Informationen. 
 
(2) Die Marktüberwachungsbehörden treffen die er-
forderlichen Maßnahmen, wenn sie den begründeten 
Verdacht haben, dass ein Produkt nicht die Anforde-
rungen nach Abschnitt 2 oder nach anderen Rechtsvor-
schriften, bei denen nach § 1 Absatz 4 die Vorschriften 
dieses Gesetzes ergänzend zur Anwendung kommen, 
erfüllt. Sie sind insbesondere befugt, 
 
1. das Ausstellen eines Produkts zu untersagen, wenn 
die Anforderungen des § 3 Absatz 5 nicht erfüllt sind, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Die zuständige Behörde trifft die erforderlichen 
Maßnahmen, wenn sie den begründeten Verdacht 
hat, dass ein Produkt nicht den Anforderungen nach 
§ 4 entspricht. Sie ist insbesondere befugt 
 
 
 
 
1. das Ausstellen eines Produkts zu untersagen, 
wenn die Voraussetzungen des § 4 Abs. 5 nicht 
erfüllt sind, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 8 Abs. 4 

 
 
Übernommen aus der Verordnung (EG) Nr. 765/2008. Was 
„angemessen“ ist, ist unter Hinzuziehung des betreffenden 
Beschlusses der Arbeits- und Sozialministerkonferenz der Län-
der (ASMK) zu bestimmen. Verweis auf § 1 Abs. 4 aufgenom-
men zur Verdeutlichung, dass nicht allein die Schutzziele des 
Abschnitts 2 des ProdSG maßgeblich sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktionelle Anpassung.  
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2. Maßnahmen anzuordnen, die gewährleisten, dass 
ein Produkt erst dann auf dem Markt bereitgestellt 
wird, wenn es die Anforderungen nach § 3 Absatz 1 
oder Absatz 2 erfüllt, 
 
3. anzuordnen, dass ein Produkt von einer notifizierten 
Stelle, einer GS-Stelle oder einer in gleicher Weise 
geeigneten Stelle überprüft wird, 
 
4. die Bereitstellung eines Produkts auf dem Markt 
oder das Ausstellen eines Produkts für den Zeitraum 
zu verbieten, der für die Prüfung zwingend erforder-
lich ist, 
 
5. anzuordnen, dass geeignete, klare und leicht ver-
ständliche Hinweise zu Risiken, die mit dem Produkt 
verbunden sind, in deutscher Sprache angebracht 
werden, 
 
 
6. zu verbieten, dass ein Produkt auf dem Markt be-
reitgestellt wird, 
 
 
7. die Rücknahme oder den Rückruf eines auf dem 
Markt bereitgestellten Produkts anzuordnen, 
 
8. ein Produkt sicherzustellen, dieses Produkt zu ver-
nichten, vernichten zu lassen oder auf andere Weise 
unbrauchbar zu machen, 
 
 
9. anzuordnen, dass die Öffentlichkeit vor den Risiken 
gewarnt wird, die mit einem auf dem Markt bereitge-
stellten Produkt verbunden sind; die Marktüberwa-
chungsbehörde kann selbst die Öffentlichkeit warnen, 
wenn der Wirtschaftsakteur nicht oder nicht rechtzeitig 
warnt oder eine andere ebenso wirksame Maßnahme 
nicht oder nicht rechtzeitig trifft. 

 
2. Maßnahmen anzuordnen, die gewährleisten, dass 
ein Produkt erst in den Verkehr gebracht wird, 
wenn es den Anforderungen nach § 4 Abs. 1 und 2 
entspricht, 
 
3. anzuordnen, dass ein Produkt von einer zugelas-
senen Stelle oder einer in gleicher Weise geeigne-
ten Stelle überprüft wird, 
 
5. das Inverkehrbringen eines Produkts für den zur 
Prüfung zwingend erforderlichen Zeitraum vo-
rübergehend zu verbieten, 
 
 
4. anzuordnen, dass geeignete, klare und leicht 
verständliche Warnhinweise über Gefährdungen, 
die von dem Produkt ausgehen, angebracht werden. 
Diese Warnhinweise haben dabei in deutscher 
Sprache zu erfolgen, 
 
6. zu verbieten, dass ein Produkt, das nicht den 
Anforderungen nach § 4 Abs. 1 und 2 entspricht, in 
den Verkehr gebracht wird, 
 
7. die Rücknahme oder den Rückruf eines in Ver-
kehr gebrachten Produkts, das nicht den Anforde-
rungen nach § 4 entspricht, anzuordnen, ein solches 
Produkt sicherzustellen und, soweit eine Gefahr für 
den Verwender oder Dritten auf andere Weise nicht 
zu beseitigen ist, seine unschädliche Beseitigung zu 
veranlassen, 
 
8. anzuordnen, dass alle, die einer von einem in 
Verkehr gebrachten Produkt ausgehenden Gefahr 
ausgesetzt sein können, rechtzeitig in geeigneter 
Form, insbesondere durch den Hersteller, auf diese 
Gefahr hingewiesen werden.  
 
Die Behörde selbst kann die Öffentlichkeit warnen, 
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(3) Die Marktüberwachungsbehörde widerruft oder 
ändert eine Maßnahme nach Absatz 2 umgehend, 
sobald der Wirtschaftsakteur nachweist, dass er wirk-
same Maßnahmen getroffen hat. 
 
(4) Die Marktüberwachungsbehörden haben den Rück-
ruf oder die Rücknahme von Produkten anzuordnen 
oder die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt 
zu untersagen, wenn diese ein ernstes Risiko insbe-
sondere für die Sicherheit und Gesundheit von Perso-
nen darstellen. Die Entscheidung, ob ein Produkt ein 
ernstes Risiko darstellt, wird auf der Grundlage einer 
angemessenen Risikobewertung unter Berücksichti-
gung der Art der Gefahr und der Wahrscheinlichkeit 
ihres Eintritts getroffen; die Möglichkeit, einen höhe-
ren Sicherheitsgrad zu erreichen, oder die Verfügbar-
keit anderer Produkte, die ein geringeres Risiko dar-
stellen, ist kein ausreichender Grund, um anzunehmen, 
dass ein Produkt ein ernstes Risiko darstellt. 
 
(5) Beschließt die Marktüberwachungsbehörde, ein 
Produkt vom Markt zu nehmen, das in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum hergestellt wurde, setzt sie 
den betroffenen Wirtschaftsakteur nach Maßgabe des 
Artikels 19 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 
765/2008 davon in Kenntnis. 

wenn andere ebenso wirksame Maßnahmen, insbe-
sondere Warnungen durch den Hersteller, nicht 
oder nicht rechtzeitig getroffen werden. Sie sieht 
von den Maßnahmen nach Satz 2 ab, soweit die 
Abwehr der von dem Produkt ausgehenden Gefahr 
durch eigene Maßnahmen der für das Inverkehr-
bringen verantwortlichen Person sichergestellt 
wird. 
 
 

 
 
§ 8 Abs. 4 S. 4 GPSG a.F. entfällt wegen Doppelregelung, da 
bereits im Verwaltungsverfahrensrecht geregelt. 
 
 
 
 
 
§ 26 Abs. 3 bis 5 ProdSG aufgenommen zur Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 765/2008. 

§ 27 Adressaten der Marktüberwachungsmaßnah-
men 
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(1) Die Maßnahmen der Marktüberwachungsbehörde 
sind gegen den jeweils betroffenen Wirtschaftsakteur 
oder Aussteller gerichtet. Maßnahmen gegen jede 
andere Person sind nur zulässig, solange ein gegenwär-
tiges ernstes Risiko nicht auf andere Weise abgewehrt 
werden kann. Entsteht der anderen Person durch die 
Maßnahme ein Schaden, so ist dieser zu ersetzen, es 
sei denn, die Person kann auf andere Weise Ersatz 
erlangen oder ihr Vermögen wird durch die Maßnah-
me geschützt. 
 
 
 
(2) Die nach Absatz 1 betroffene Person ist vor Erlass 
der Maßnahme nach § 28 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes anzuhören mit der Maßgabe, dass die Anhö-
rungsfrist nicht kürzer als zehn Tage sein darf. Wurde 
eine Maßnahme getroffen, ohne dass die betroffene 
Person angehört wurde, wird ihr so schnell wie mög-
lich Gelegenheit gegeben, sich zu äußern. Die Maß-
nahme wird daraufhin umgehend überprüft. 

(5) Die zuständige Behörde soll Maßnahmen nach 
Absatz 4 vorrangig an den Hersteller, seinen Be-
vollmächtigten oder den Einführer richten. Sie kann 
entsprechend den jeweiligen Erfordernissen Maß-
nahmen auch an den Händler richten. Maßnahmen 
gegen jede andere Person sind nur zulässig, solange 
eine gegenwärtige erhebliche Gefahr nicht auf 
andere Weise abgewehrt werden kann. Entsteht der 
anderen Person hierdurch ein Schaden, so ist ihr 
dieser zu ersetzen, soweit sie nicht auf andere 
Weise Ersatz zu erlangen vermag oder durch die 
Maßnahme ihr Vermögen geschützt wird. 
 

§ 8 Abs. 5 
 

Redaktionelle Anpassung. Die bisherige Vorrangregelung, 
Maßnahmen vorrangig an den Hersteller, seinen Bevollmächtig-
ten oder den Einführer zu richten, wurde aufgegeben, da sich 
diese in der Praxis nicht bewährt hat und auch in der  Verord-
nung (EG) Nr. 765/2008 keine Entsprechung findet. 

 

 

 

 

 

 

10-Tages-Frist als Mindestfrist resultierend aus Verordnung 
(EG) Nr. 765/2008. 
 
 

§ 28 Betretensrechte und Befugnisse 
 
(1) Die Marktüberwachungsbehörden und die von 
ihnen beauftragten Personen sind befugt, zu den Be-
triebs- und Geschäftszeiten Geschäftsräume und Be-
triebsgrundstücke zu betreten, in oder auf denen im 
Rahmen einer Geschäftstätigkeit Produkte 
 
1. hergestellt werden, 
 
2. erstmals verwendet werden, 
 
 
 
 
 
3. zum Zweck der Bereitstellung auf dem Markt lagern 
oder 
 

 
 
(7) Die zuständigen Behörden und deren Beauftrag-
te sind befugt, Räume oder Grundstücke, in oder 
auf denen Produkte hergestellt werden, zum Zwe-
cke des Inverkehrbringens lagern oder ausgestellt 
sind, zu betreten, die Produkte zu besichtigen und 
zu prüfen oder prüfen zu lassen, insbesondere 
hierzu in Betrieb nehmen zu lassen. Zur Tragung 
der Kosten für Prüfungen nach Satz 1 können die 
Personen, die das Produkt herstellen oder zum 
Zwecke des Inverkehrbringens lagern oder ausstel-
len, herangezogen werden, wenn die Prüfung erge-
ben hat, dass die Anforderungen nach § 4 nicht 
erfüllt sind. 
 
 
 
 

 
 
§ 8 Abs. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neu aufgenommen; Regelung ist beschränkt auf Räume und 
Grundstücke, wo die Produkte im Rahmen einer Geschäftstätig-
keit erstmals verwendet werden, so dass private Verwendung 
nicht erfasst ist. 
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4. ausgestellt sind, 
 
soweit dies zur Erfüllung ihrer Überwachungsaufga-
ben erforderlich ist. Sie sind befugt, diese Produkte zu 
besichtigen, zu prüfen oder prüfen zu lassen sowie 
insbesondere zu diesem Zweck in Betrieb nehmen zu 
lassen. Diese Besichtigungs- und Prüfbefugnis haben 
die Marktüberwachungsbehörden und ihre Beauftrag-
ten auch dann, wenn die Produkte in Seehäfen zum 
weiteren Transport bereitgestellt sind. Hat die Kontrol-
le ergeben, dass das Produkt die Anforderungen nach 
Abschnitt 2 nicht erfüllt, erheben die Marktüberwa-
chungsbehörden die Kosten für Besichtigungen und 
Prüfungen nach den Sätzen 2 und 3 von den Personen, 
die das Produkt herstellen oder zum Zweck der Bereit-
stellung auf dem Markt einführen, lagern oder ausstel-
len. 
 
(2) Die Marktüberwachungsbehörden und die von 
ihnen beauftragten Personen können Proben entneh-
men, Muster verlangen und die für ihre Aufgabenerfül-
lung erforderlichen Unterlagen und Informationen 
anfordern. Die Proben, Muster, Unterlagen und Infor-
mationen sind ihnen unentgeltlich zur Verfügung zu 
stellen. 
 
(3) Die Marktüberwachungsbehörden können von den 
notifizierten Stellen und den GS-Stellen sowie deren 
mit der Leitung und der Durchführung der Fachaufga-
ben beauftragtem Personal die zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlichen Auskünfte und Unterlagen 
verlangen. Sie haben im Falle ihres Tätigwerdens nach 
Satz 1 die Befugnis erteilende Behörde zu unterrich-
ten. 
 
 
(4) Die Wirtschaftsakteure und Aussteller haben je-
weils Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 zu 
dulden sowie die Marktüberwachungsbehörden und 
deren Beauftragte zu unterstützen. Die Wirtschaftsak-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) Die zuständigen Behörden und deren Beauftrag-
te können unentgeltlich Proben entnehmen und 
Muster verlangen. 
 
 
 
 
 
(6) Die für die Überwachung des Inverkehrbringens 
zuständigen Behörden können von der zugelasse-
nen Stelle und ihrem mit der Leitung und der 
Durchführung der Fachaufgaben beauftragten 
Personal die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforder-
lichen Auskünfte und Unterlagen verlangen. Sie 
haben im Falle ihres Tätigwerdens nach Satz 1 die 
für das Anerkennungsverfahren nach Absatz 1 
zuständige Behörde zu unterrichten. 
 
(9) Der Hersteller, sein Bevollmächtigter, der Ein-
führer und der Händler haben jeweils Maßnahmen 
nach Absatz 7 Satz 1 und Absatz 8 zu dulden und 
die zuständigen Behörden sowie deren Beauftragte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 8 Abs. 8 
 
 
 
 
 
 
 
§ 11 Abs. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 8 Abs. 9 

 
 
Zerstörende Prüfungen sind zulässig, wenn der Zweck der Prü-
fung nicht auf andere Weise erreicht werden kann. 
 
 
 
 
Erweiterung der Kostentragungspflicht auch auf die Kosten der 
Besichtigung zwecks Erreichung eines höheren Kostende-
ckungsgrads.  
 
 
 
 
 
 
 
Erweitert um die Berechtigung zur Anforderung der erforderli-
chen Unterlagen und Informationen mit Blick auf Pflicht der 
Überwachungsbehörden zunächst die Unterlagen zu prüfen 
(siehe Verordnung (EG) Nr. 765/2008). 
 
 
 
 
Redaktionelle Anpassung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktionelle Anpassung. 
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teure, Aussteller und das in Absatz 3 Satz 1 genannte 
Personal sind verpflichtet, der Marktüberwachungsbe-
hörde auf Verlangen die Auskünfte zu erteilen, die für 
deren Aufgabenerfüllung erforderlich sind. Die Aus-
kunftspflichtigen können die Auskunft auf Fragen 
verweigern, wenn die Beantwortung sie selbst oder 
einen der in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Zivil-
prozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr 
strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach 
dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen 
würde. Sie sind über ihr Recht zur Auskunftsverweige-
rung zu belehren. 

zu unterstützen. Sie sind verpflichtet, der zuständi-
gen Behörde auf Verlangen die Auskünfte zu ertei-
len, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich 
sind. Der Verpflichtete kann die Auskunft auf 
solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn 
selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der 
Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der 
Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines 
Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswid-
rigkeiten aussetzen würde. Er ist über sein Recht 
zur Auskunftsverweigerung zu belehren. 
 

§ 29 Unterstützungsverpflichtung, Meldeverfahren 
 
(1) Die Marktüberwachungsbehörden und die Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin haben 
einander zu unterstützen und sich gegenseitig über 
Maßnahmen nach diesem Gesetz zu informieren. 
 
(2) Trifft die Marktüberwachungsbehörde eine Maß-
nahme nach § 26 Absatz 2, durch die die Bereitstel-
lung eines Produkts auf dem Markt untersagt oder 
eingeschränkt oder seine Rücknahme oder sein Rück-
ruf angeordnet wird, so unterrichtet sie hiervon die 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
und begründet die Maßnahme. Dabei gibt sie auch an, 
ob der Anlass für die Maßnahme außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzes liegt oder ob die Aus-
wirkungen dieser Maßnahme über den Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes hinausreichen. Ist das Produkt 
mit der CE-Kennzeichnung versehen und folgt dieser 
die Kennnummer der notifizierten Stelle, so unterrich-
tet die Marktüberwachungsbehörde die notifizierte 
Stelle sowie die Befugnis erteilende Behörde über die 
von ihr getroffene Maßnahme. Ist das Produkt mit dem 
GS-Zeichen versehen, so unterrichtet die Marktüber-
wachungsbehörde die GS-Stelle, die das GS-Zeichen 
zuerkannt hat, sowie die Befugnis erteilende Behörde 
über die von ihr getroffene Maßnahme. 
 

 
 
(10) Die zuständigen Behörden und die beauftragte 
Stelle haben sich gegenseitig über Maßnahmen 
nach diesem Gesetz zu informieren und zu unter-
stützen.  
 
(1) Trifft die zuständige Behörde Maßnahmen nach 
§ 8 Abs. 4, durch die das Inverkehrbringen eines 
Produkts untersagt oder eingeschränkt oder seine 
Rücknahme oder sein Rückruf angeordnet wird, so 
unterrichtet sie hiervon unter Angabe der Gründe 
die beauftragte Stelle.  
 
 
 
 
Wurde die in § 6 vorgesehene Kennzeichnung oder 
das in § 7 vorgesehene Zeichen von einer zugelas-
senen Stelle zuerkannt, ist auch die nach § 11 Abs. 
2 zuständige Behörde zu unterrichten. 
 
(6) Entspricht ein mit einem Zeichen nach § 7 Abs. 
1 Satz 1 versehenes Produkt nicht den Anforderun-
gen nach § 4 Abs. 1 oder 2, so hat die zuständige 
Behörde die GS-Stelle, die das Zeichen zuerkannt 
hat, und die Behörde nach § 11 Abs. 2 zu informie-
ren. 

 
 
§ 8 Abs. 10 S. 1 
 
 
 
 
§ 9 Abs. 1 S. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 9 Abs. 1 S. 6 
 
 
 
 
§ 8 Abs. 6 
 
 
 
 
 

 
 
Redaktionelle Anpassung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neu aufgenommen zur Erfüllung der Verpflichtung, bei grenz-
überschreitender Bedeutung die Kommission und die übrigen 
Mitgliedstaaten zu informieren (siehe Beschluss Nr. 768/2008). 
 
Informationspflicht an die notifizierte Stelle ergänzt zwecks 
Angleichung an die Regelungen des Beschlusses Nr. 768/2008. 
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(3) Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin überprüft die eingegangenen Meldungen nach 
Absatz 2 Satz 1 auf Vollständigkeit und Schlüssigkeit. 
Sie leitet diese Meldungen der Europäischen Kommis-
sion und den übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union zu, wenn die Marktüberwachungsbehörde 
angegeben hat, dass der Anlass für die Maßnahme 
außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes liegt 
oder dass die Auswirkungen dieser Maßnahme über 
den Geltungsbereich dieses Gesetzes hinausreichen. 
 
(4) Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin unterrichtet die Marktüberwachungsbehörden 
sowie die zuständigen Bundesressorts über Meldungen 
der Europäischen Kommission oder eines anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen Union. 

 
(2) Die beauftragte Stelle überprüft die eingegan-
genen Meldungen auf Vollständigkeit und Schlüs-
sigkeit. Sie leitet die Meldungen nach Absatz 1 
Satz 1 dem Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit zu. 
 
 
 
 
 
 
(3) Die beauftragte Stelle unterrichtet die zuständi-
gen Behörden sowie die zuständigen Bundesres-
sorts über Mitteilungen der Kommission der Euro-
päischen Gemeinschaften oder eines anderen Mit-
gliedstaates, die ihr bekannt werden. 

 
§ 9 Abs. 2 S. 1 
und 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 9 Abs. 3 

 
Redaktionelle Anpassung. 

§ 30 Schnellinformationssystem RAPEX 
 
(1) Trifft die Marktüberwachungsbehörde eine Maß-
nahme nach § 26 Absatz 4 oder beabsichtigt sie dies, 
so unterrichtet sie die Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin unverzüglich über diese Maßnah-
me. Dabei gibt sie auch an, ob der Anlass für die Maß-
nahme außerhalb des Geltungsbereichs dieses Geset-
zes liegt oder ob die Auswirkungen dieser Maßnahme 
über den Geltungsbereich dieses Gesetzes hinausrei-
chen. Außerdem informiert sie die Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin unverzüglich über 
Änderungen einer solchen Maßnahme oder ihre Rück-
nahme. 
 
(2) Ist ein Produkt auf dem Markt bereitgestellt wor-
den, das ein ernstes Risiko darstellt, so unterrichtet 
die Marktüberwachungsbehörde die Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin ferner über alle 
Maßnahmen, die ein Wirtschaftsakteur freiwillig 
getroffen und der Marktüberwachungsbehörde mitge-
teilt hat. 
 

 
 
Die zuständige Behörde unterrichtet die beauftragte 
Stelle auch über Maßnahmen und Vorkehrungen, 
die das Inverkehrbringen oder das Verwenden von 
Produkten, die eine erhebliche Gefahr darstellen, 
betreffen und im Rahmen des gemeinschaftlichen 
Systems zum raschen Austausch von Informationen 
über die Gefahren bei der Verwendung von Kon-
sumgütern gemeldet werden müssen.  
 
Dies schließt auch die Meldung jeder Änderung 
oder Aufhebung der Maßnahmen oder Vorkehrun-
gen mit ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 9 Abs. 1 S. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 9 Abs. 1 S. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 30 Abs. 1 bis 3 ProdSG aufgenommen zwecks Durchführung 
der Verordnung (EG) Nr. 765/2008. 
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(3) Bei der Unterrichtung nach den Absätzen 1 und 2 
werden alle verfügbaren Informationen übermittelt, 
insbesondere die erforderlichen Daten für die Identifi-
zierung des Produkts, zur Herkunft und Lieferkette des 
Produkts, zu den mit dem Produkt verbundenen Ge-
fahren, zur Art und Dauer der getroffenen Maßnahme 
sowie zu den von den Wirtschaftsakteuren freiwillig 
getroffenen Maßnahmen. 
 
(4) Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin überprüft die eingegangenen Meldungen auf 
Vollständigkeit und Schlüssigkeit. Sie leitet diese 
Meldungen unverzüglich der Europäischen Kommis-
sion und den übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union zu, wenn die Marktüberwachungsbehörde 
angegeben hat, dass der Anlass für die Maßnahme 
außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes liegt 
oder dass die Auswirkungen dieser Maßnahme über 
den Geltungsbereich dieses Gesetzes hinausreichen. 
Für die Meldungen wird das System für Marktüberwa-
chung und Informationsaustausch nach Artikel 12 der 
Richtlinie 2001/95/EG angewendet. Die Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin unterrichtet die 
Marktüberwachungsbehörden sowie die zuständigen 
Bundesressorts über Meldungen, die ihr über das 
System zugehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die beauftragte Stelle überprüft die eingegan-
genen Meldungen auf Vollständigkeit und Schlüs-
sigkeit.  
 
Sie unterrichtet das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Arbeit und die zuständigen Bundesres-
sorts über Meldungen nach Absatz 1 Satz 2 und 
leitet diese den zuständigen Stellen der Kommissi-
on der Europäischen Gemeinschaften zu. 
 
Dabei ist das Verfahren gemäß Anhang II der 
Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 3. Dezember 2001 über 
die allgemeine Produktsicherheit (ABl. EG Nr. L 
11 S. 4) zu beachten.  
 
(3) Die beauftragte Stelle unterrichtet die zuständi-
gen Behörden sowie die zuständigen Bundesres-
sorts über Mitteilungen der Kommission der Euro-
päischen Gemeinschaften oder eines anderen Mit-
gliedstaates, die ihr bekannt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 9 Abs. 2 S. 1  
 
 
 
§ 9 Abs. 2 S. 3 
 
 
 
 
 
§ 9 Abs. 1 S. 4 
 
 
 
 
 
§ 9 Abs. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 31 Veröffentlichung von Informationen 
 
(1) Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin macht Anordnungen nach § 26 Absatz 2 Satz 
2 Nummer 6, 7, 8 und 9 und Absatz 4, die unanfecht-
bar geworden sind oder deren sofortiger Vollzug 
angeordnet worden ist, öffentlich bekannt. Personen-
bezogene Daten dürfen nur veröffentlicht werden, 
wenn sie zur Identifizierung des Produkts erforderlich 
sind. Liegen die Voraussetzungen für die Veröffentli-

 
 
(1) Die beauftragte Stelle macht Anordnungen nach 
§ 8 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2, 5 und 6 öffentlich bekannt, 
die unanfechtbar geworden sind oder deren soforti-
ge Vollziehung angeordnet worden ist. Personen-
bezogene Daten dürfen nur veröffentlicht werden, 
wenn sie zur Identifizierung des Produkts erforder-
lich sind. 
 

 
 
§ 10 Abs. 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. 3 und 4 neu aufgenommen zum Schutz personenbezogener 
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chung personenbezogener Daten nicht mehr vor, hat 
die Veröffentlichung zu unterbleiben. Bereits elektro-
nisch veröffentlichte Daten sind unverzüglich zu ent-
fernen, soweit dies technisch möglich ist. 
 
(2) Die Marktüberwachungsbehörden und die Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin haben 
die Öffentlichkeit, vorzugsweise auf elektronischem 
Weg, über sonstige ihnen zur Verfügung stehende 
Erkenntnisse zu Produkten, die mit Risiken für die 
Sicherheit und Gesundheit von Personen verbunden 
sind, zu informieren. Dies betrifft insbesondere Infor-
mationen zur Identifizierung der Produkte, über die 
Art der Risiken und die getroffenen Maßnahmen. 
Würden durch die Veröffentlichung der Informationen 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse oder wettbe-
werbsrelevante Informationen, die dem Wesen nach 
Betriebsgeheimnissen gleichkommen, offenbart, so 
sind vor der Veröffentlichung die Betroffenen anzuhö-
ren. Die Veröffentlichung personenbezogener Daten 
ist nur zulässig, soweit 
 
1. der Betroffene eingewilligt hat oder 
 
2. sie zur Abwehr von Gefahren für die Sicherheit und 
Gesundheit von Personen unverzichtbar ist und 
schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht entge-
genstehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vor der Veröffentlichung ist der Betroffene anzuhö-
ren. Liegen die Voraussetzungen für die Veröffentli-
chung personenbezogener Daten nicht mehr vor, hat 
die Veröffentlichung zu unterbleiben. Bereits elektro-

 
 
 
 
 
(2) Die zuständigen Behörden und die beauftragte 
Stelle machen der Öffentlichkeit sonstige ihnen zur 
Verfügung stehende Informationen über von Ver-
braucherprodukten ausgehende Gefahren für die 
Sicherheit und Gesundheit der Verwender zugäng-
lich; dies betrifft insbesondere Informationen zur 
Identifizierung der Verbraucherprodukte, die Art 
der Gefahren und die getroffenen Maßnahmen. Der 
Zugang kann auf elektronischem Wege gewährt 
werden.  
 
(4) Informationen nach Absatz 2 dürfen nicht zu-
gänglich gemacht werden, 
(…) 
 
4. soweit durch die begehrten Informationen Be-
triebs- oder Geschäftsgeheimnisse oder wettbe-
werbsrelevante Informationen, die dem Wesen 
nach Betriebsgeheimnissen gleichkommen, offen-
bart würden, es sei denn, bestimmte Informationen 
über sicherheitsrelevante Eigenschaften von Ver-
braucherprodukten müssen unter Berücksichtigung 
der Gesamtumstände veröffentlicht werden, um den 
Schutz der Sicherheit und Gesundheit der Verwen-
der zu gewährleisten; dabei ist eine Abwägung 
entsprechend Absatz 3 vorzunehmen. 
 
Erhalten die Behörden Informationen, die unter das 
Geschäftsgeheimnis fallen, so schützen sie deren 
Vertraulichkeit. 
 
(3) Personenbezogene Daten dürfen nur übermittelt 
werden, soweit der Betroffene eingewilligt hat oder 
das schutzwürdige Informationsinteresse der Öf-
fentlichkeit oder des Dritten, an den die Daten 

 
 
 
 
 
§ 10 Abs. 2 S. 1 
und 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 4 Abs. 4 S. 1 
Nr. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 8 Abs. 10 S. 2 
 
 
 
§ 10 Abs. 3 
 
 
 

Daten. 
 
 
 
 
Beschränkung auf Verbraucherprodukte wurde aufgegeben mit 
Blick auf die Verordnung (EG) Nr. 765/2008, die diese Ein-
schränkung ebenfalls nicht kennt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. 6 und 7 neu aufgenommen zum Schutz personenbezogener 
Daten. 
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nisch veröffentlichte Daten sind unverzüglich zu ent-
fernen, soweit dies technisch möglich ist. 
 
 
 
(3) Informationen nach Absatz 2 dürfen nicht veröf-
fentlicht werden, soweit 
 
1. dadurch die Vertraulichkeit der Beratung von Be-
hörden berührt oder eine erhebliche Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit verursacht werden kann, 
 
 
2. es sich um Daten handelt, die Gegenstand eines 
laufenden Gerichtsverfahrens, strafrechtlichen 
Ermittlungsverfahrens, Disziplinarverfahrens oder 
ordnungswidrigkeitsrechtlichen Verfahrens sind, oder 
 
 
3. der Schutz geistigen Eigentums, insbesondere der 
Urheberrechte, den Informationsanspruch über-
wiegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin kann die Öffentlichkeit auf eine bereits durch 
den Betroffenen selbst erfolgte Information der Öffent-
lichkeit über eine von ihm veranlasste Rücknahme 
oder Rückrufaktion hinweisen. 
 
(5) Stellt sich im Nachhinein heraus, dass die Informa-
tionen, die die Marktüberwachungsbehörden und die 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

übermittelt werden, das schutzwürdige Interesse 
des Betroffenen an dem Ausschluss der Übermitt-
lung überwiegt. Vor der Entscheidung über die 
Übermittlung ist der Betroffene anzuhören. 
 
(4) Informationen nach Absatz 2 dürfen nicht zu-
gänglich gemacht werden, 
 
1. soweit das Bekanntwerden der Informationen die 
Vertraulichkeit der Beratung von Behörden berührt 
oder eine erhebliche Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit verursachen kann, 
 
2. während der Dauer eines Gerichtsverfahrens, 
eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens, eines 
Disziplinarverfahrens, eines ordnungswidrigkeits-
rechtlichen Verfahrens hinsichtlich der Daten, die 
Gegenstand des Verfahrens sind, 
 
3. soweit der Schutz geistigen Eigentums, insbe-
sondere Urheberrechte, dem Informationsanspruch 
entgegenstehen oder 
 
Vor der Entscheidung über die Zugänglichmachung 
sind in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 die Betroffe-
nen anzuhören. Soweit übermittelte Informationen 
als Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis gekenn-
zeichnet sind, haben die zuständige Behörde oder 
die beauftragte Stelle im Zweifel von der Betrof-
fenheit des Kennzeichnenden auszugehen. 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Stellen sich die von der Behörde an die Öffent-
lichkeit gegebenen Informationen im Nachhinein 
als falsch oder die zugrunde liegenden Umstände 

 
 
 
 
 
§ 10 Abs. 4 S. 1 
Nr. 1 bis 3, S. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 10 Abs. 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ersetzung „entgegenstehen“ durch „überwiegt“ zwecks Klar-
stellung, dass zwischen konkurrierenden Rechten abzuwiegen 
ist. Bei erheblichen Produktrisiken ist grundsätzlich davon 
auszugehen, dass die Sicherheit und Gesundheit von Personen 
schwergewichtiger ist als der Schutz geistigen Eigentums. 
 
 
 
 
 
 
 
Neu aufgenommen, um der Bundesanstalt die Information der 
Öffentlichkeit über ihr Produktsicherheitsportal zu ermöglichen. 
 
 
 
 
Sprachlich verbessert. 
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an die Öffentlichkeit gegeben haben, falsch sind oder 
dass die zugrunde liegenden Umstände unrichtig wie-
dergegeben wurden, informieren sie darüber unverzüg-
lich die Öffentlichkeit in der gleichen Art und Weise, 
in der sie die betreffenden Informationen zuvor be-
kannt gegeben haben, sofern 
 
1. dies zur Wahrung erheblicher Belange des Gemein-
wohls erforderlich ist oder 
 
2. der Betroffene dies beantragt. 

als unrichtig wiedergegeben heraus, so informiert 
die Behörde die Öffentlichkeit hierüber in der 
gleichen Art und Weise, in der sie die betreffenden 
Informationen zuvor bekannt gegeben hat, sofern 
dies zur Wahrung erheblicher Belange des Ge-
meinwohls erforderlich ist oder ein Betroffener 
hieran ein berechtigtes Interesse hat und dies bean-
tragt. 
 
 
 
 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 
kann im Einvernehmen mit dem Bundesministeri-
um für Verbraucherschutz, Ernährung und Land-
wirtschaft und dem Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesra-
tes die Einzelheiten der Veröffentlichung in einem 
elektronischen Informations- und Kommunikati-
onssystem regeln. Dabei sind insbesondere Lö-
schungsfristen vorzusehen sowie Vorschriften, die 
sicherstellen, dass die Veröffentlichungen unver-
sehrt, vollständig und aktuell bleiben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 10 Abs. 2 S. 3 
und 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entfällt, da derartige Verwaltungsvorschriften keiner spezialge-
setzlichen Regelungen bedürfen. Zudem wurde von der Ermäch-
tigung bisher nicht erschöpfend Gebrauch gemacht. 

§ 32 Aufgaben der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin 
 
(1) Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin ermittelt und bewertet im Rahmen ihres all-
gemeinen Forschungsauftrags präventiv Sicherheitsri-
siken und gesundheitliche Risiken, die mit der Ver-
wendung von Produkten verbunden sind und macht 
Vorschläge zu ihrer Verringerung. 
 
(2) In Einzelfällen nimmt die Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin in Abstimmung mit 
den Marktüberwachungsbehörden Risikobewertungen 
von Produkten vor, wenn hinreichende Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, dass von ihnen eine unmittelbare 
Gefahr für die Sicherheit und Gesundheit von Perso-

 
 
 
(1) Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin ermittelt und bewertet im Rahmen 
ihres allgemeinen Forschungsauftrages präventiv 
Sicherheitsrisiken und gesundheitliche Risiken, die 
von Produkten ausgehen können, und macht Vor-
schläge zu deren Reduzierung. 
 
(2) In Einzelfällen nimmt die Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Abstimmung 
mit den zuständigen Behörden Risikobewertungen 
an Produkten vor, bei denen hinreichende Anhalts-
punkte vorliegen, dass eine unmittelbare Gefahr 
oder ein erhebliches Risiko für Sicherheit und 

§ 12 
 

Redaktionelle Anpassung. 
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nen ausgeht oder mit ihnen ein ernstes Risiko verbun-
den ist. Über das Ergebnis der Bewertung unterrichtet 
sie unverzüglich die zuständige Marktüberwachungs-
behörde und in Abstimmung mit dieser den betroffe-
nen Wirtschaftsakteur. 
 
(3) In Einzelfällen nimmt die Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin in eigener Zuständig-
keit Risikobewertungen von Produkten vor, soweit ein 
pflichtgemäßes Handeln gegenüber den Organen der 
Europäischen Union dies erfordert. 
 
 
(4) Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin unterstützt die Marktüberwachungsbehörden 
bei der Entwicklung und Durchführung des Überwa-
chungskonzepts nach § 25 Absatz 1, insbesondere 
indem sie festgestellte Mängel in der Beschaffenheit 
von Produkten wissenschaftlich auswertet. Sie unter-
richtet die Marktüberwachungsbehörden sowie den 
Ausschuss für Produktsicherheit regelmäßig über den 
Stand der Erkenntnisse und veröffentlicht die gewon-
nenen Erkenntnisse regelmäßig in dem von ihr betrie-
benen zentralen Produktsicherheitsportal. Die Vor-
schriften über die Erhebung, Verarbeitung und Nut-
zung personenbezogener Daten für Zwecke der wis-
senschaftlichen Forschung bleiben unberührt. 

Gesundheit besteht. Von dem Ergebnis der Bewer-
tung unterrichtet sie unverzüglich die zuständige 
Behörde und in Abstimmung mit dieser den be-
troffenen Inverkehrbringer. 
 
 
(3) In Einzelfällen nimmt die Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in eigener Zu-
ständigkeit Risikobewertungen an Produkten vor, 
soweit ein pflichtgemäßes Handeln gegenüber den 
Organen der Europäischen Gemeinschaften dies 
erfordert. 
 
(4) Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin unterstützt die zuständige Behörde bei 
der Entwicklung und Durchführung des Überwa-
chungskonzeptes gemäß § 8 Abs. 2, insbesondere 
indem sie die bei den Maßnahmen nach § 8 Abs. 4 
festgestellten Mängel in der Beschaffenheit von 
Produkten wissenschaftlich auswertet und die 
zuständige Behörde sowie den Ausschuss für tech-
nische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte 
regelmäßig über den Stand der Erkenntnisse unter-
richtet. 

§ 33 Ausschuss für Produktsicherheit 
 
(1) Beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
wird ein Ausschuss für Produktsicherheit eingesetzt. 
 
 
(2) Der Ausschuss hat die Aufgaben, 
 
1. die Bundesregierung in Fragen der Produktsicher-
heit zu beraten, 
 
 
2. Normen und andere technische Spezifikationen zu 

 
 
(1) Beim Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit wird ein "Ausschuss für technische Ar-
beitsmittel und Verbraucherprodukte" eingesetzt. 
 
(2) Der Ausschuss hat die Aufgaben, 
 
1. die Bundesregierung in Fragen der Sicherheit 
von technischen Arbeitsmitteln und Verbraucher-
produkten zu beraten, 
 
2. die in § 4 Abs. 2 Satz 3 dieses Gesetzes bezeich-

§ 13  
 
 
 

 
 
Redaktionelle Anpassung. 
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ermitteln, soweit es für ein Produkt keine harmonisier-
te Norm gibt, 
 
 
 
 
 
3. die in § 21 Absatz 1 Nummer 3 bezeichneten Spezi-
fikationen zu ermitteln und 
 
4. Empfehlungen hinsichtlich der Eignung eines Pro-
dukts für die Zuerkennung des GS-Zeichens auszu-
sprechen. 
 
 
 
 
 
(3) Dem Ausschuss sollen sachverständige Personen 
aus dem Kreis der Marktüberwachungsbehörden, der 
Konformitätsbewertungsstellen, der Träger der gesetz-
lichen Unfallversicherung, des Deutschen Instituts für 
Normung e. V., der Kommission Arbeitsschutz und 
Normung, der Arbeitgebervereinigungen, der Gewerk-
schaften und der beteiligten Verbände, insbesondere 
der Hersteller, der Händler und der Verbraucher, an-
gehören. Die Mitgliedschaft ist ehrenamtlich. 
 
 
 
(4) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
beruft im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie die Mitglieder des Ausschusses und für jedes 
Mitglied einen Stellvertreter oder eine Stellvertreterin. 
Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung und 
wählt den Vorsitzenden oder die Vorsitzende aus 
seiner Mitte. Die Zahl der Mitglieder soll 21 nicht 
überschreiten. Die Geschäftsordnung und die Wahl des 

neten Normen und sonstigen technischen Spezifika-
tionen zu ermitteln und 
 
3. nationale technische Spezifikationen zu ermit-
teln, soweit solche Spezifikationen in Rechtsver-
ordnungen nach § 3 Abs. 1 vorgesehen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Dem Ausschuss sollen sachverständige Perso-
nen aus dem Kreis der zuständigen Behörden für 
Sicherheit und Gesundheit des Bundes und der 
Länder, der zugelassenen Stellen, der Träger der 
gesetzlichen Unfallversicherung, des Deutschen 
Instituts für Normung e. V., der Kommission Ar-
beitsschutz und Normung, der Arbeitgebervereini-
gungen, der Gewerkschaften und der beteiligten 
Verbände, insbesondere der Hersteller und der 
Verbraucher, angehören. Die Mitgliedschaft ist 
ehrenamtlich. 
 
(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit beruft im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und 
Landwirtschaft die Mitglieder des Ausschusses und 
für jedes Mitglied einen 
Stellvertreter. Der Ausschuss gibt sich eine Ge-
schäftsordnung und wählt den Vorsitzenden aus 
seiner Mitte. Die Zahl der Mitglieder soll 21 nicht 
überschreiten. Die Geschäftsordnung und die Wahl 
des Vorsitzenden bedürfen der Zustimmung des 

 
 
 
 
 
 
 
Neu aufgenommen; zur Begründung siehe bereits oben Begrün-
dung zu § 21 Abs. 1 ProdSG. 
 
Neu aufgenommen zwecks Begrenzung der grundsätzlich allen 
verwendungsfertigen Produkten offenstehenden Möglichkeit des 
Erwerbs des GS-Zeichens im Wege der freiwilligen Selbstbe-
schränkung (Begrenzung auf Produkte, von denen nennenswerte 
Gefahren ausgehen und bei denen eine sinnvolle Prüfung mög-
lich ist), mit dem Ziel der Steigerung der Glaubwürdigkeit des 
GS-Zeichens. 
 
Abs. 3 bis 6 redaktionell angepasst. 
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oder der Vorsitzenden bedürfen der Zustimmung des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. 
 
(5) Die Bundesministerien sowie die für Sicherheit, 
Gesundheit und Umwelt zuständigen obersten 
Landesbehörden und Bundesoberbehörden haben das 
Recht, in Sitzungen des Ausschusses vertreten zu sein 
und gehört zu werden. 
 
(6) Die Geschäfte des Ausschusses führt die Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit. 
 
 
(5) Die Bundesministerien sowie die für Sicherheit 
und Gesundheit zuständigen obersten Landesbe-
hörden und Bundesoberbehörden haben das Recht, 
in Sitzungen des Ausschusses vertreten zu sein und 
gehört zu werden. 
 
(6) Die Geschäfte des Ausschusses führt die Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. 

§ 34 Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverord-
nungen 
 
(1) Zum Schutz der Beschäftigten und Dritter vor 
Gefahren durch Anlagen, die mit Rücksicht auf ihre 
Gefährlichkeit einer besonderen Überwachung bedür-
fen (überwachungsbedürftige Anlagen), wird die 
Bundesregierung ermächtigt, nach Anhörung der 
beteiligten Kreise mit Zustimmung des Bundesrates 
durch Rechtsverordnung zu bestimmen, 
 
1. dass die Errichtung solcher Anlagen, ihre Inbetrieb-
nahme, die Vornahme von Änderungen an bestehen-
den Anlagen und sonstige die Anlagen betreffenden 
Umstände angezeigt und der Anzeige bestimmte Un-
terlagen beigefügt werden müssen; 
 
2. dass die Errichtung solcher Anlagen, ihr Betrieb 
sowie die Vornahme von Änderungen an bestehenden 
Anlagen der Erlaubnis einer in der Rechtsverordnung 
bezeichneten oder nach Bundes- oder Landesrecht 
zuständigen Behörde bedürfen; 
 
3. dass solche Anlagen oder Teile von solchen Anla-
gen nach einer Bauartprüfung allgemein zugelassen 
und mit der allgemeinen Zulassung Auflagen zum 
Betrieb und zur Wartung verbunden werden können; 
 
 

 
 
 
(1) Zum Schutze der Beschäftigten und Dritter vor 
Gefahren durch Anlagen, die mit Rücksicht auf ihre 
Gefährlichkeit einer besonderen Überwachung 
bedürfen (überwachungsbedürftige Anlagen), wird 
die Bundesregierung ermächtigt, nach Anhörung 
der beteiligten Kreise mit Zustimmung des Bundes-
rates durch Rechtsverordnung zu bestimmen, 
 
1. dass die Errichtung solcher Anlagen, ihre Inbe-
triebnahme, die Vornahme von Änderungen an 
bestehenden Anlagen und sonstige die Anlagen 
betreffenden Umstände angezeigt und der Anzeige 
bestimmte Unterlagen beigefügt werden müssen; 
 
2. dass die Errichtung solcher Anlagen, ihr Betrieb 
sowie die Vornahme von Änderungen an bestehen-
den Anlagen der Erlaubnis einer in der Rechtsver-
ordnung bezeichneten oder nach Bundes- oder 
Landesrecht zuständigen Behörde bedürfen; 
 
2a. dass solche Anlagen oder Teile von solchen 
Anlagen nach einer Bauartprüfung allgemein zuge-
lassen und mit der allgemeinen Zulassung Auflagen 
zum Betrieb und zur Wartung verbunden werden 
können; 
 

§ 14 
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4. dass solche Anlagen, insbesondere die Errichtung, 
die Herstellung, die Bauart, die Werkstoffe, die 
Ausrüstung und die Unterhaltung sowie ihr Betrieb, 
bestimmten, dem Stand der Technik entsprechenden 
Anforderungen genügen müssen; 
 
5. dass solche Anlagen einer Prüfung vor Inbetrieb-
nahme, regelmäßig wiederkehrenden Prüfungen und 
Prüfungen auf Grund behördlicher Anordnungen 
unterliegen. 
 
(2) In den Rechtsverordnungen nach Absatz 1 können 
Vorschriften über die Einsetzung technischer Aus-
schüsse erlassen werden. Die Ausschüsse sollen die 
Bundesregierung oder das zuständige Bundesministe-
rium in technischen Fragen beraten. Sie schlagen dem 
Stand der Technik entsprechende Regeln (technische 
Regeln) unter Berücksichtigung der für andere Schutz-
ziele vorhandenen Regeln und, soweit dessen Zustän-
digkeiten berührt sind, in Abstimmung mit der Kom-
mission für Anlagensicherheit nach § 51a Absatz 1 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes vor. In die Aus-
schüsse sind neben Vertretern der beteiligten Bundes-
behörden und oberster Landesbehörden, der Wissen-
schaft und der zugelassenen Überwachungsstellen im 
Sinne des § 37 insbesondere Vertreter der Arbeitgeber, 
der Gewerkschaften und der Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung zu berufen. 
 
 
(3) Technische Regeln können vom Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Ministe-
rialblatt veröffentlicht werden. 
 
(4) Eine Erlaubnis nach einer Rechtsverordnung nach 
Absatz 1 Nummer 2 erlischt, wenn der Inhaber inner-
halb von zwei Jahren nach ihrer Erteilung nicht mit der 
Errichtung der Anlage begonnen, die Bauausführung 
zwei Jahre unterbrochen oder die Anlage während 
eines Zeitraumes von drei Jahren nicht betrieben hat. 

3. dass solche Anlagen, insbesondere die Errich-
tung, die Herstellung, die Bauart, die Werkstoffe, 
die Ausrüstung und die Unterhaltung sowie ihr 
Betrieb bestimmten, dem Stand der Technik ent-
sprechenden Anforderungen genügen müssen; 
 
4. dass solche Anlagen einer Prüfung vor Inbe-
triebnahme, regelmäßig wiederkehrenden Prüfun-
gen und Prüfungen auf Grund behördlicher Anord-
nungen unterliegen. 
 
(2) In den Rechtsverordnungen nach Absatz 1 
können Vorschriften über die Einsetzung techni-
scher Ausschüsse getroffen werden. Die Ausschüs-
se sollen die Bundesregierung oder das zuständige 
Bundesministerium in technischen Fragen beraten. 
Sie schlagen dem Stand der Technik entsprechende 
Regeln (technische Regeln) unter Berücksichtigung 
der für andere Schutzziele vorhandenen Regeln 
und, soweit deren Zuständigkeiten berührt sind, in 
Abstimmung mit der Kommission für Anlagensi-
cherheit nach § 51a Abs. 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes vor. In die Ausschüsse 
sind neben Vertretern der beteiligten Bundesbehör-
den und oberster Landesbehörden, der Wissen-
schaft und der zugelassenen Überwachungsstellen 
im Sinne des § 17 insbesondere Vertreter der Ar-
beitgeber, der Gewerkschaften und der Träger der 
gesetzlichen Unfallversicherung zu berufen. 
 
(3) Technische Regeln können vom Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Arbeit im Bundesanzeiger 
veröffentlicht werden. 
 
(4) Erlaubnisse nach einer Rechtsverordnung nach 
Absatz 1 Nr. 2 erlöschen, wenn der Inhaber inner-
halb von zwei Jahren nach deren Erteilung nicht 
mit der Errichtung der Anlage begonnen, die Bau-
ausführung zwei Jahre unterbrochen oder die Anla-
ge während eines Zeitraumes von drei Jahren nicht 
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Die Fristen können aus wichtigem Grund von der 
Erlaubnisbehörde auf Antrag verlängert werden. 

betrieben hat. Die Fristen können auf Antrag von 
der Erlaubnisbehörde aus wichtigem Grund verlän-
gert werden. 

§ 35 Befugnisse der zuständigen Behörde 
 
(1) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall die 
erforderlichen Maßnahmen zur Erfüllung der durch 
Rechtsverordnung nach § 34 auferlegten Pflichten 
anordnen. Sie kann darüber hinaus die Maßnahmen 
anordnen, die im Einzelfall erforderlich sind, um 
Gefahren für Beschäftigte oder Dritte abzuwenden. 
 
 
(2) Die zuständige Behörde kann die Stilllegung oder 
Beseitigung einer Anlage anordnen, die ohne die auf 
Grund einer Rechtsverordnung nach § 34 Absatz 1 
Nummer 2 erforderliche Erlaubnis oder ohne die auf 
Grund einer Rechtsverordnung nach § 34 Absatz 1 
Nummer 5 erforderliche Prüfung durch eine zugelas-
sene Überwachungsstelle errichtet, betrieben oder 
geändert wird. 
 
(3) Im Falle von Anordnungen nach Absatz 1 kann die 
zuständige Behörde den Betrieb der betreffenden 
Anlage untersagen, bis der Zustand hergestellt ist, der 
den Anordnungen entspricht. Das Gleiche gilt, wenn 
eine Anordnung nach anderen, die Einrichtung oder 
die Arbeitsstätte, in der die Anlage betrieben wird, 
betreffenden Vorschriften getroffen wird. 

 
 
(1) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall die 
erforderlichen Maßnahmen zur Durchführung der 
durch Rechtsverordnung nach § 14 auferlegten 
Pflichten anordnen. Sie kann darüber hinaus die 
Maßnahmen anordnen, die im Einzelfall erforder-
lich sind, um Gefahren für Beschäftigte oder Dritte 
abzuwenden. 
 
(2) Die zuständige Behörde kann die Stilllegung 
oder Beseitigung einer Anlage anordnen, die ohne 
die auf Grund einer Rechtsverordnung nach § 14 
Abs. 1 Nr. 2 oder 4 erforderliche Erlaubnis oder 
Prüfung durch eine zugelassene Überwachungsstel-
le errichtet, betrieben oder geändert wird. 
 
 
 
(3) Im Falle von Anordnungen nach Absatz 1 kann 
die zuständige Behörde den Betrieb der betreffen-
den Anlage bis zur Herstellung des den Anordnun-
gen entsprechenden Zustandes untersagen. Das 
Gleiche gilt, wenn eine Anordnung nach anderen, 
die Einrichtung oder die Arbeitsstätte, in der die 
Anlage betrieben wird, betreffenden Vorschriften 
getroffen wird. 

§ 15 
 
 
 
 

 
 

§ 36 Zutrittsrecht des Beauftragten der zugelasse-
nen Überwachungsstelle 
 
Eigentümer von überwachungsbedürftigen Anlagen 
und Personen, die solche Anlagen herstellen oder 
betreiben, sind verpflichtet, den Beauftragten zugelas-
sener Überwachungsstellen, denen die Prüfung der 
Anlagen obliegt, auf Verlangen die Anlagen zugäng-
lich zu machen, die vorgeschriebene oder behördlich 

 
 
 
Eigentümer von überwachungsbedürftigen Anlagen 
und Personen, die solche Anlagen herstellen oder 
betreiben, sind verpflichtet, auf Verlangen den 
Beauftragten zugelassener Überwachungsstellen, 
denen die Prüfung der Anlagen obliegt, die Anla-
gen zugänglich zu machen, die vorgeschriebene 

§ 16  
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angeordnete Prüfung zu gestatten, die hierfür benötig-
ten Arbeitskräfte und Hilfsmittel bereitzustellen sowie 
die Angaben zu machen und die Unterlagen vorzule-
gen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich 
sind. Das Grundrecht des Artikels 13 des Grundgeset-
zes wird insoweit eingeschränkt. 

oder behördlich angeordnete Prüfung zu gestatten, 
die hierfür benötigten Arbeitskräfte und Hilfsmittel 
bereitzustellen und ihnen die Angaben zu machen 
und die Unterlagen vorzulegen, die zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben erforderlich sind. Das Grundrecht 
des Artikels 13 des Grundgesetzes wird insoweit 
eingeschränkt. 

§ 37 Durchführung der Prüfung und Überwa-
chung, Verordnungsermächtigung 
 
(1) Die Prüfungen der überwachungsbedürftigen An-
lagen werden, soweit in den nach § 34 Absatz 1 erlas-
senen Rechtsverordnungen nichts anderes bestimmt 
ist, von zugelassenen Überwachungsstellen vorge-
nommen. 
 
(2) Für überwachungsbedürftige Anlagen 
 
1. der Bundespolizei kann das Bundesministerium des 
Innern, 
 
2. im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der 
Verteidigung kann dieses Ministerium, 
 
3. der Eisenbahnen des Bundes, soweit die Anlagen 
dem Eisenbahnbetrieb dienen, kann das Bundesminis-
terium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung be-
stimmen, welche Stellen die Prüfung und Überwa-
chung vornehmen. 
 
(3) Die Bundesregierung kann in den Rechtsverord-
nungen nach § 34 Absatz 1 mit Zustimmung des Bun-
desrates die Anforderungen bestimmen, denen die 
zugelassenen Überwachungsstellen nach Absatz 1 über 
die in Absatz 5 genannten allgemeinen Anforderungen 
für eine Befugniserteilung hinaus genügen müssen. 
 
 
(4) Die Landesregierungen können durch Rechtsver-
ordnungen 

 
 
 
(1) Die Prüfungen der überwachungsbedürftigen 
Anlagen werden, soweit in den nach § 14 Abs. 1 
erlassenen Rechtsverordnungen nichts anderes 
bestimmt ist, von zugelassenen Überwachungsstel-
len vorgenommen. 
 
(2) Für überwachungsbedürftige Anlagen 
 
1. der Bundespolizei kann das Bundesministerium 
des Innern, 
 
2. im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der 
Verteidigung kann dieses Ministerium, 
 
3. der Eisenbahnen des Bundes, soweit die Anlagen 
dem Eisenbahnbetrieb dienen, kann das Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 
bestimmen, welche Stellen die Prüfung und Über-
wachung vornehmen. 
 
(3) Die Bundesregierung kann in den Rechtsver-
ordnungen nach § 14 Abs. 1 mit Zustimmung des 
Bundesrates die Anforderungen bestimmen, denen 
die zugelassenen Überwachungsstellen nach Absatz 
1 über die in Absatz 5 genannten allgemeinen 
Anforderungen einer Akkreditierung hinaus genü-
gen müssen. 
 
(4) Die Landesregierungen können durch Rechts-
verordnungen 

§ 17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begriff „Akkreditierung“ ersetzt durch „Befugniserteilung“, da 
mit dem Akkreditierungsstellengesetz der Begriff „Akkreditie-
rung“ exklusiv der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) 
zugewiesen wurde. 
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1. Einzelheiten des Verfahrens zur Erteilung einer 
Befugnis nach Absatz 5 regeln, 
 
2. sonstige Voraussetzungen für die Erteilung der 
Befugnis an eine zugelassene Überwachungsstelle 
nach Absatz 1 festlegen, soweit dies zur Gewährleis-
tung der Sicherheit der Anlagen geboten ist, und 
 
3. die Erfassung überwachungsbedürftiger Anlagen 
durch Datei führende Stellen regeln. 
 
In den Rechtsverordnungen nach Satz 1 können auch 
Verpflichtungen der zugelassenen Überwachungsstel-
len 
 
1. zur Kontrolle der fristgemäßen Veranlassung der in 
einer Rechtsverordnung nach § 34 Absatz 1 vorgese-
henen wiederkehrenden Prüfungen einschließlich der 
Nachprüfungen zur Beseitigung von Mängeln und zur 
Unterrichtung der zuständigen Behörde bei Nichtbe-
achtung, 
 
2. zur Gewährleistung eines für die Prüfung der über-
wachungsbedürftigen Anlagen erforderlichen flächen-
deckenden Angebots von Prüfleistungen, 
 
3. zur Erstellung und Führung von Anlagendateien, 
 
4. zur Übermittlung der zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Auskünfte an die zuständige Behörde, 
 
 
5. zur Beteiligung an den Kosten Datei führender 
Stellen für die Erstellung und Führung von Anlagenda-
teien und 
 
6. zur Übermittlung der zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Auskünfte an Datei führende Stellen 
begründet werden. 

 
1. Einzelheiten des Akkreditierungsverfahrens nach 
Absatz 5 regeln, 
 
2. sonstige Voraussetzungen für die Benennung 
zugelassener Überwachungsstellen nach Absatz 1 
festlegen, soweit dies zur Gewährleistung der 
Sicherheit der Anlagen geboten ist, und 
 
3. die Erfassung überwachungsbedürftiger Anlagen 
durch Datei führende Stellen regeln. 
 
In den Rechtsverordnungen nach Satz 1 können 
auch Verpflichtungen der zugelassenen Überwa-
chungsstellen 
 
1. zur Kontrolle der fristgemäßen Veranlassung der 
in einer Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 1 vorge-
sehenen wiederkehrenden Prüfungen einschließlich 
der Nachprüfungen zur Beseitigung von Mängeln 
und zur Unterrichtung der zuständigen Behörde bei 
Nichtbeachtung, 
 
2. zur Gewährleistung eines für die Prüfung der 
überwachungsbedürftigen Anlagen erforderlichen 
flächendeckenden Angebots von Prüfleistungen, 
 
3. zur Erstellung und Führung von Anlagendateien, 
 
4. zur Übermittlung der zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben erforderlichen Auskünfte an die zuständige 
Behörde, 
 
5. zur Beteiligung an den Kosten Datei führender 
Stellen für die Erstellung und Führung von Anla-
gendateien und 
 
6. zur Übermittlung der zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben erforderlichen Auskünfte an Datei führende 
Stellen begründet werden. 
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(5) Zugelassene Überwachungsstelle ist jede von der 
zuständigen Landesbehörde als Prüfstelle für einen 
bestimmten Aufgabenbereich dem Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales benannte und von ihm 
im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gemachte 
Überwachungsstelle. Die Überwachungsstelle kann 
benannt werden, wenn die Befugnis erteilende 
Behörde in einem Verfahren festgestellt hat, dass 
die Einhaltung der folgenden allgemeinen Anforde-
rungen sowie der in einer Rechtsverordnung nach § 
34 Absatz 1 enthaltenen besonderen Anforderungen 
gewährleistet ist: 
 
1. Unabhängigkeit der Überwachungsstelle sowie ihres 
mit der Leitung oder der Durchführung der Fachauf-
gaben beauftragten Personals von Personen, die an der 
Planung oder Herstellung, dem Vertrieb, dem Betrieb 
oder der Instandhaltung der überwachungsbedürftigen 
Anlagen beteiligt oder in anderer Weise von den Er-
gebnissen der Prüfung oder Bescheinigung abhängig 
sind; 
 
2. Verfügbarkeit der für die angemessene unabhängige 
Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Organisations-
strukturen, des erforderlichen Personals und der not-
wendigen Mittel und Ausrüstungen; 
 
3. ausreichende technische Kompetenz, berufliche 
Integrität und Erfahrung sowie fachliche Unabhängig-
keit des beauftragten Personals; 
 
4. Bestehen einer Haftpflichtversicherung; 
 
5. Wahrung der im Zusammenhang mit der Tätigkeit 
der zugelassenen Überwachungsstelle bekannt gewor-
denen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse vor unbe-
fugter Offenbarung; 
 
6. Einhaltung der für die Durchführung von Prüfungen 

 
(5) Zugelassene Überwachungsstelle ist jede von 
der zuständigen Landesbehörde als Prüfstelle für 
einen bestimmten Aufgabenbereich dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Arbeit benannte 
und von ihm im Bundesanzeiger bekannt gemachte 
Überwachungsstelle. Die Überwachungsstelle kann 
benannt werden, wenn in einem Akkreditierungs-
verfahren festgestellt wurde, dass die Einhaltung 
der folgenden allgemeinen Anforderungen sowie 
der in einer Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 1 
enthaltenen besonderen Anforderungen 
gewährleistet ist: 
 
1. Unabhängigkeit der Überwachungsstelle, ihres 
mit der Leitung oder der Durchführung der Fach-
aufgaben beauftragten Personals von Personen, die 
an der Planung oder Herstellung, dem Vertrieb, 
dem Betrieb oder der Instandhaltung der überwa-
chungsbedürftigen Anlagen beteiligt oder in ande-
rer Weise von den Ergebnissen der Prüfung oder 
Bescheinigung abhängig sind; 
 
2. Verfügbarkeit der für die angemessene unabhän-
gige Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Orga-
nisationsstrukturen, des erforderlichen Personals 
und der notwendigen Mittel und Ausrüstungen; 
 
3. ausreichende technische Kompetenz, berufliche 
Integrität und Erfahrung sowie fachliche Unabhän-
gigkeit des beauftragten Personals; 
 
4. Bestehen einer Haftpflichtversicherung; 
 
5. Wahrung der im Zusammenhang mit der Tätig-
keit der zugelassenen Überwachungsstelle bekannt 
gewordenen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
vor unbefugter Offenbarung; 
 
6. Einhaltung der für die Durchführung von Prü-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Synopse:     ProdSG (2011) – GPSG a.F. 
 

www.schator.de  Seite 59 von 69 

S  C  H  A  T  O  R 
R   e   c   h   t   s   a   n   w   a   l   t 

und die Erteilung von Bescheinigungen festgelegten 
Verfahren; 
 
7. Sammlung und Auswertung der bei den Prüfungen 
gewonnenen Erkenntnisse sowie Unterrichtung des 
Personals in einem regelmäßigen Erfahrungsaustausch; 
 
 
8. Zusammenarbeit mit anderen zugelassenen Überwa-
chungsstellen zum Austausch der im Rahmen der 
Tätigkeit gewonnenen Erkenntnisse, soweit dies der 
Verhinderung von Schadensfällen dienen kann. 
 
 
Als zugelassene Überwachungsstellen können, insbe-
sondere zur Durchführung von Rechtsakten des Rates 
oder der Kommission der Europäischen Union, die 
Sachbereiche dieses Gesetzes betreffen, auch Prüfstel-
len von Unternehmen oder Unternehmensgruppen 
ohne Erfüllung der Anforderungen nach Absatz 5 Satz 
2 Nummer 1 benannt werden, wenn dies in einer 
Rechtsverordnung nach § 34 Absatz 1 vorgesehen ist 
und die darin festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 
 
 
(6) Die Befugnis kann unter Bedingungen erteilt und 
mit Auflagen verbunden werden. Sie ist zu befristen 
und kann mit dem Vorbehalt des Widerrufs sowie 
nachträglicher Auflagen erteilt werden. Erteilung, 
Ablauf, Rücknahme, Widerruf und Erlöschen sind dem 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales unverzüg-
lich anzuzeigen. 
 
(7) Die Befugnis erteilende Behörde überwacht die 
Erfüllung der in Absatz 5 Satz 2 genannten allgemei-
nen Anforderungen sowie der in einer Rechtsverord-
nung nach § 34 Absatz 1 enthaltenen besonderen 
Anforderungen. Sie kann von der zugelassenen Über-
wachungsstelle und deren mit der Leitung und der 
Durchführung der Fachaufgaben beauftragtem Perso-

fungen und die Erteilung von Bescheinigungen 
festgelegten Verfahren; 
 
7. Sammlung und Auswertung der bei den Prüfun-
gen gewonnenen Erkenntnisse sowie Unterrichtung 
des Personals in einem regelmäßigen Erfahrungs-
austausch; 
 
8. Zusammenarbeit mit anderen zugelassenen 
Überwachungsstellen zum Austausch der im Rah-
men der Tätigkeit gewonnenen Erkenntnisse, so-
weit dies der Verhinderung von Schadensfällen 
dienen kann. 
 
Als zugelassene Überwachungsstellen können, 
insbesondere zur Durchführung von Rechtsakten 
des Rates oder der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften, die Sachbereiche dieses Gesetzes 
betreffen, auch Prüfstellen von Unternehmen oder 
Unternehmensgruppen ohne Erfüllung der Anfor-
derungen nach Satz 2 Nr. 1 benannt werden, wenn 
dies in einer Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 1 
vorgesehen ist und die darin festgelegten Anforde-
rungen erfüllt sind. 
 
(6) Die Akkreditierung kann unter Bedingungen 
erteilt und mit Auflagen verbunden werden. Sie ist 
zu befristen und kann mit dem Vorbehalt des Wi-
derrufs sowie nachträglicher Auflagen erteilt wer-
den. Erteilung, Ablauf, Rücknahme, Widerruf und 
Erlöschen sind dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Arbeit unverzüglich anzuzeigen. 
 
(7) Die Akkreditierung zugelassener Überwa-
chungsstellen ist Aufgabe der nach Landesrecht 
zuständigen Behörde. Die zuständige Behörde 
überwacht die Einhaltung der in Absatz 5 Satz 2 
genannten allgemeinen Anforderungen sowie der in 
einer Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 1 enthalte-
nen besonderen Anforderungen. Sie kann von der 
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nal die zur Erfüllung ihrer Überwachungsaufgaben 
erforderlichen Auskünfte und sonstige Unterstützung 
verlangen sowie die dazu erforderlichen Anordnungen 
treffen. Ihre Beauftragten sind befugt, zu den Betriebs- 
und Geschäftszeiten Grundstücke und Geschäftsräume 
zu betreten und zu besichtigen sowie die Vorlage von 
Unterlagen für die Erteilung der Bescheinigungen zu 
verlangen. Die Auskunftspflichtigen haben die Maß-
nahmen nach Satz 3 zu dulden. 
 
 
 
 
(8) Die für die Durchführung der nach § 34 Absatz 1 
erlassenen Rechtsverordnungen zuständigen Behörden 
können von der zugelassenen Überwachungsstelle und 
deren mit der Leitung und der Durchführung der 
Fachaufgaben beauftragtem Personal die zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte und sonstige 
Unterstützung verlangen sowie die dazu erforderlichen 
Anordnungen treffen. Ihre Beauftragten sind befugt, zu 
den Betriebs- und Geschäftszeiten Grundstücke und 
Geschäftsräume zu betreten und zu besichtigen sowie 
die Vorlage und Übersendung von Unterlagen für die 
Erteilung der Bescheinigungen zu verlangen. Wenn sie 
nach den Sätzen 1 und 2 tätig werden, haben sie die 
Befugnis erteilende Behörde zu unterrichten. 

zugelassenen Überwachungsstelle und ihrem mit 
der Leitung und der Durchführung der Fachaufga-
ben beauftragten Personal die zur Erfüllung ihrer 
Überwachungsaufgaben erforderlichen Auskünfte 
und Unterstützung verlangen sowie die dazu erfor-
derlichen Anordnungen treffen. Ihre Beauftragten 
sind befugt, zu den Betriebs- und Geschäftszeiten 
Grundstücke und Geschäftsräume zu betreten und 
zu besichtigen sowie die Vorlage von Unterlagen 
für die Erteilung der Bescheinigungen zu verlan-
gen. Die Auskunftspflichtigen haben die 
Maßnahmen nach Satz 4 zu dulden. 
 
(8) Die für die Durchführung der nach § 14 Abs. 1 
erlassenen Rechtsverordnungen zuständigen Be-
hörden können von der zugelassenen Überwa-
chungsstelle und ihrem mit der Leitung und der 
Durchführung der Fachaufgaben beauftragten 
Personal die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforder-
lichen Auskünfte und sonstige Unterstützung 
verlangen sowie die dazu erforderlichen Anord-
nungen treffen. Ihre Beauftragten sind befugt, zu 
den Betriebs- und Geschäftszeiten Grundstücke und 
Geschäftsräume zu betreten und zu besichtigen 
sowie die Vorlage und Übersendung von Unterla-
gen für die Erteilung der Bescheinigungen zu ver-
langen. Sie haben im Falle ihres Tätigwerdens nach 
den Sätzen 1 und 2 die für die Akkreditierung im 
Sinne von Absatz 5 zuständige Behörde zu unter-
richten. 

§ 38 Aufsichtsbehörden 
 
(1) Die Aufsicht über die Ausführung der nach § 34 
Absatz 1 erlassenen Rechtsverordnungen obliegt den 
nach Landesrecht zuständigen Behörden. Hierbei 
finden § 22 Absatz 1 und 2 sowie § 23 Absatz 2 des 
Arbeitsschutzgesetzes entsprechende Anwendung. 
 
(2) Für Anlagen, die der Überwachung durch die 
Bundesverwaltung unterstehen, kann in Rechtsverord-

 
 
(1) Die Aufsicht über die Ausführung der nach § 14 
Abs. 1 erlassenen Rechtsverordnungen obliegt den 
nach Landesrecht zuständigen Behörden. Hierbei 
finden § 22 Abs. 1 und 2 sowie § 23 Abs. 2 des 
Arbeitsschutzgesetzes entsprechende Anwendung. 
 
(2) Für Anlagen, die der Überwachung durch die 
Bundesverwaltung unterstehen, kann in Rechtsver-

§ 18  
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nungen nach § 34 Absatz 1 die Aufsicht dem Bundes-
ministerium des Innern oder einem anderen Bundes-
ministerium für mehrere Geschäftsbereiche der Bun-
desverwaltung übertragen werden; das Bundesministe-
rium kann die Aufsicht einer von ihm bestimmten 
Stelle übertragen. § 48 des Bundeswasserstraßengeset-
zes und § 4 des Bundesfernstraßengesetzes bleiben 
unberührt. 

ordnungen nach § 14 Abs. 1 die Aufsicht einem 
Bundesministerium oder dem Bundesministerium 
des Innern für mehrere Geschäftsbereiche der 
Bundesverwaltung übertragen werden; das Bun-
desministerium kann die Aufsicht einer von ihm 
bestimmten Stelle übertragen. § 48 des Bundeswas-
serstraßengesetzes und § 4 des Bundesfernstraßen-
gesetzes bleiben unberührt. 

§ 39 Bußgeldvorschriften 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 
 
1. entgegen § 3 Absatz 3 einen Hinweis nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gibt, 
 
2. entgegen § 3 Absatz 4 eine Gebrauchsanleitung 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der 
vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig mitlie-
fert, 
 
3. entgegen § 6 Absatz 1 Nummer 2 einen Namen oder 
eine Kontaktanschrift nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig anbringt, 
 
4. entgegen § 6 Absatz 4 Satz 1 die zuständige Markt-
überwachungsbehörde nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig unterrichtet, 
 
5. entgegen § 7 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 30 
Absatz 5 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. 
Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung 
und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der 
Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung 
der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABl. L 
218 vom 13.8.2008, S. 30) eine Kennzeichnung, ein 
Zeichen oder eine Aufschrift auf einem Produkt an-
bringt, 
 

 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. entgegen § 5 Abs. 2 Satz 1 die zuständigen Be-
hörden nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig unterrichtet, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 19 Abs. 1 
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6. entgegen § 7 Absatz 2 ein Produkt auf dem Markt 
bereitstellt, 
 
7. einer Rechtsverordnung nach 
 
a) § 8 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 oder Nummer 3 oder 
§ 34 Absatz 1 Nummer 2, 4 oder Nummer 5 oder 
 
b) § 8 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 oder § 34 Absatz 1 
Nummer 1 
 
oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer 
solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die 
Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand 
auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 
 
8. einer vollziehbaren Anordnung nach 
 
a) § 11 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2, § 26 Absatz 2 Satz 
2 Nummer 1 oder Nummer 3 oder § 37 Absatz 7 
Satz 2 zuwiderhandelt oder 
 
b) § 26 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2, 4, 6 bis 8 oder 
Nummer 9 oder Absatz 4 Satz 1 zuwiderhandelt, 
 
9. entgegen § 22 Absatz 2 Satz 2 oder Absatz 4 ein 
dort genanntes Zeichen verwendet oder mit ihm wirbt, 
 
10. entgegen § 22 Absatz 3 eine Vorgabe der Anlage 
Nummer 1, 2, 3, 4, 7, 8 Satz 1, Nummer 9 Satz 2 oder 
Satz 3 oder Nummer 10 nicht beachtet, 
 
11. entgegen § 22 Absatz 5 Satz 2 eine Prüfung nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
dokumentiert, 
 
 
 
 
12. entgegen § 28 Absatz 4 Satz 1 eine Maßnahme 

3. entgegen § 6 Abs. 1 ein Produkt, eine Verpa-
ckung oder eine Unterlage in den Verkehr bringt, 
 
1. einer Rechtsverordnung nach 
 
a) § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 oder 
§ 14 Abs. 1 Nr. 2, 3 oder 4 oder 
 
b) § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 oder 
§ 14 Abs. 1 Nr. 1 
 
oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund 
einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, 
soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten 
Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 
 
6. einer vollziehbaren Anordnung nach 
 
a) § 8 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 oder 5 bis 8 oder 
 
b) § 8 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 oder 3, § 11 Abs. 5 Satz 
2, Abs. 6 Satz 1 oder § 17 Abs. 7 Satz 3 
 
zuwiderhandelt, 
 
5. entgegen § 7 Abs. 3 Satz 3 oder Abs. 4 ein dort 
genanntes Zeichen verwendet oder mit ihm wirbt, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. entgegen § 7 Abs. 1 Satz 2 das GS-Zeichen 
zuerkennt, 
 
7. entgegen § 8 Abs. 9 Satz 1 eine Maßnahme nicht 
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nicht duldet oder eine Marktüberwachungsbehörde 
oder einen Beauftragten nicht unterstützt, 
 
13. entgegen § 28 Absatz 4 Satz 2 eine Auskunft nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
erteilt, 
 
 
 
 
14. entgegen § 36 Satz 1 eine Anlage nicht oder nicht 
rechtzeitig zugänglich macht, eine Prüfung nicht 
gestattet, eine Arbeitskraft oder ein Hilfsmittel nicht 
oder nicht rechtzeitig bereitstellt, eine Angabe nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
macht oder eine Unterlage nicht oder nicht rechtzeitig 
vorlegt, 
 
15. entgegen § 38 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 
22 Absatz 2 Satz 6 des Arbeitsschutzgesetzes eine 
Maßnahme nicht duldet, 
 
16. einer unmittelbar geltenden Vorschrift in Rechts-
akten der Europäischen Gemeinschaft oder der 
Europäischen Union zuwiderhandelt, die inhaltlich 
einem in 
 
a) Nummer 8 Buchstabe b oder 
 
b) den Nummern 1 bis 6, 8 Buchstabe a oder den 
Nummern 11 bis 13 
 
bezeichneten Gebot oder Verbot entspricht, soweit 
eine Rechtsverordnung nach Absatz 3 für einen 
bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift 
verweist, oder 
 
17. einer unmittelbar geltenden Vorschrift in Rechts-
akten der Europäischen Gemeinschaft oder der 
Europäischen Union oder einer vollziehbaren Anord-

duldet oder die Behörde oder einen Beauftragten 
nicht unterstützt, 
 
8. entgegen § 8 Abs. 9 Satz 2 eine Auskunft nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
erteilt, 
 
9. einer vollziehbaren Anordnung nach § 15 Abs. 1 
zuwiderhandelt, 
 
10. entgegen § 16 Satz 1 eine Anlage nicht oder 
nicht rechtzeitig zugänglich macht, eine Prüfung 
nicht gestattet, eine Arbeitskraft oder ein Hilfsmit-
tel nicht oder nicht rechtzeitig bereitstellt, eine 
Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig macht oder eine Unterlage nicht 
oder nicht rechtzeitig vorlegt oder 
 
11. entgegen § 18 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit 
§ 22 Abs. 2 Satz 6 des Arbeitsschutzgesetzes eine 
Maßnahme nicht duldet. 
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nung auf Grund einer solchen Vorschrift zuwiderhan-
delt, die inhaltlich einer Regelung entspricht, zu der 
die in 
 
a) Nummer 7 Buchstabe a oder 
 
b) Nummer 7 Buchstabe b 
 
genannten Vorschriften ermächtigen, soweit eine 
Rechtsverordnung nach Absatz 3 für einen bestimmten 
Bußgeldtatbestand auf diese Bußgeldvorschrift ver-
weist. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des 
Absatzes 1 Nummer 7 Buchstabe a, Nummer 8 Buch-
stabe b, Nummer 9, 15 Buchstabe a und Nummer 16 
Buchstabe a mit einer Geldbuße bis zu hunderttausend 
Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu 
zehntausend Euro geahndet werden. 
 
(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, soweit es 
zur Durchsetzung von Rechtsakten der Europäischen 
Gemeinschaft oder der Europäischen Union erforder-
lich ist, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung 
des Bundesrates die Tatbestände zu bezeichnen, die als 
Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nummer 15 und 16 
geahndet werden können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des 
Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe a, Nr. 5, 6 Buchstabe a 
und Nr. 9 mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend 
Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis 
zu dreitausend Euro geahndet werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 19 Abs. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erhöhung des Bußgeldrahmens zur Erzielung besserer Abschre-
ckung. Zusätzlich zu beachten § 17 Abs. 4 OWiG, wonach die 
Geldbuße den wirtschaftlichen Vorteil des Täters übersteigen 
soll. Reichen die gesetzlich angegebenen Beträge insoweit nicht 
aus, können sie sogar überschritten werden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 40 Strafvorschriften 
 
Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld-
strafe wird bestraft, wer eine in § 39 Absatz 1 Nummer 
7 Buchstabe a, Nummer 8 Buchstabe b, Nummer 9, 15 
Buchstabe a oder Nummer 16 Buchstabe a bezeichnete 
vorsätzliche Handlung beharrlich wiederholt oder 
durch eine solche vorsätzliche Handlung Leben oder 
Gesundheit eines anderen oder fremde Sachen von 
bedeutendem Wert gefährdet. 

 
 
Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer eine in § 19 Abs. 1 
Nr. 1 Buchstabe a, Nr. 5 oder 6 Buchstabe a be-
zeichnete vorsätzliche Handlung beharrlich wie-
derholt oder durch eine solche vorsätzliche Hand-
lung Leben oder Gesundheit eines anderen oder 
fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet. 

§ 20 Redaktionelle Anpassung. 

 
(1) Bis zum Erlass einer Rechtsverordnung nach § 
3 Abs. 3 ist bei der Benennung einer zugelassenen 

§ 21  
 

entfallen 
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Stelle ein Akkreditierungsverfahren nach § 9 Abs. 
2 Satz 2 und 3 des Gerätesicherheitsgesetzes in der 
am 31. Dezember 2000 geltenden Fassung durchzu-
führen. 
 
(2) Die auf Grund der vor dem 31. Dezember 2000 
nach § 11 Abs. 1 des Gerätesicherheitsgesetzes 
erlassenen Rechtsverordnungen vorgeschriebenen 
oder behördlich angeordneten Prüfungen der über-
wachungsbedürftigen Anlagen durch amtliche oder 
amtlich für diesen Zweck anerkannte Sachverstän-
dige sind unbeschadet der Bestimmungen der Ab-
sätze 3 und 4 bis zum Inkrafttreten entsprechender 
Rechtsverordnungen von zugelassenen 
Überwachungsstellen vorzunehmen. 
 
(3) Bis zum 31. Dezember 2007 können die auf 
Grund von Rechtsvorschriften der Landesregierun-
gen nach § 14 Abs. 4 des Gerätesicherheitsgesetzes 
vor dem 31. Dezember 2000 anerkannten techni-
schen Überwachungsorganisationen tätig sein und 
Sachverständige für die Prüfung überwachungsbe-
dürftiger Anlagen amtlich anerkannt werden. In 
diesem Zeitraum finden die in Satz 1 genannten 
Rechtsvorschriften entsprechende Anwendung; von 
der Anwendung ausgenommen sind Bestimmun-
gen, durch die technische Überwachungsorganisa-
tionen verpflichtet werden, ihren Sachverständigen 
eine den Bezügen der vergleichbaren Beamten oder 
Angestellten des Landes oder des Bundes angegli-
chene Vergütung sowie eine Alters-, 
Hinterbliebenen- und Dienstunfähigkeitsversor-
gung zu gewähren. 
 
(4) Bis zum 31. Dezember 2007 können die auf 
Grund der nach § 11 Abs. 1 des Gerätesicherheits-
gesetzes in der am 31. Dezember 2000 geltenden 
Fassung erlassenen Rechtsverordnungen vorge-
schriebenen oder behördlich angeordneten Prüfun-
gen der überwachungsbedürftigen Anlagen durch 
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zugelassene Überwachungsstellen von amtlichen 
oder amtlich für diesen Zweck anerkannten Sach-
verständigen vorgenommen werden. Satz 1 gilt 
entsprechend für Sachverständige, die auf Grund 
einer vor dem 31. Dezember 2000 nach § 11 Abs. 1 
des Gerätesicherheitsgesetzes erlassenen Rechts-
verordnung zur Durchführung vorgeschriebener 
oder behördlich angeordneter Prüfungen der über-
wachungsbedürftigen Anlagen berechtigt waren. 
Für die in Satz 1 genannten Prüfungen durch amtli-
che oder amtlich anerkannte Sachverständige sind 
Gebühren und Auslagen zu erheben; insoweit ist 
die Kostenverordnung für die Prüfung überwa-
chungsbedürftiger Anlagen vom 23. November 
1992 (BGBl. I S. 1944), geändert durch die Ver-
ordnung vom 15. April 1996 (BGBl. I S. 611), 
weiter anzuwenden. Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Arbeit wird ermächtigt, nach Anhö-
rung der beteiligten Kreise mit Zustimmung des 
Bundesrates durch Rechtsverordnung die Gebühren 
und Auslagen der Kostenverordnung für die Prü-
fung überwachungsbedürftiger Anlagen zu ändern. 
 
(5) Die auf Grund der nach § 14 Abs. 1 erlassenen 
Rechtsverordnungen vorgeschriebenen oder be-
hördlich angeordneten Prüfungen der überwa-
chungsbedürftigen Anlagen durch zugelassene 
Überwachungsstellen dürfen bis zum 31. Dezember 
2005 nur von amtlichen oder amtlich für diesen 
Zweck anerkannten Sachverständigen vorgenom-
men werden. Sofern die überwachungsbedürftigen 
Anlagen 
 
1. nicht den Anforderungen einer Verordnung nach 
§ 3 Abs. 1 entsprechen oder 
 
2. den Anforderungen einer Verordnung nach § 3 
Abs. 1 nur entsprechen, weil während einer Über-
gangszeit die vor dem Inkrafttreten dieser Verord-
nung geltenden Bestimmungen angewendet werden 
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können, 
 
dürfen die in Satz 1 genannten Prüfungen bis zum 
31. Dezember 2007 nur von den in Satz 1 genann-
ten Sachverständigen vorgenommen werden. Ab-
satz 4 Satz 2 gilt entsprechend. Absatz 4 Satz 3 
findet Anwendung. 

Anlage Gestaltung des GS-Zeichens 
 
1. Das GS-Zeichen besteht aus der Beschriftung und 
der Umrandung. 
 
2. Die Dicke der Umrandung beträgt ein Drittel des 
Rasterabstands. 
 
3. Die Wörter „geprüfte Sicherheit“ sind in der 
Schriftart Arial zu setzen sowie fett und kursiv zu 
formatieren bei einem Rasterabstand von 0,3 cm in der 
Schriftgröße 25 pt. 
 

(Abbildung des GS-Zeichens) 
 
4. Bei Verkleinerung oder Vergrößerung des GS-
Zeichens müssen die Proportionen des oben abgebilde-
ten Rasters eingehalten werden. 
 
5. Das Raster dient ausschließlich zur Festlegung der 
Proportionen; es ist nicht Bestandteil des GS-Zeichens. 
 
6. Für die Darstellung des GS-Zeichens ist sowohl 
dunkle Schrift auf hellem Grund als auch helle Schrift 
auf dunklem Grund zulässig. 
 
7. Mit dem GS-Zeichen ist das Symbol der GS-Stelle 
zu kombinieren. Das Symbol der GS-Stelle ersetzt das 
Wort „Id-Zeichen“ in der obigen Darstellung. Es muss 
einen eindeutigen Rückschluss auf die GS-Stelle 
zulassen und darf zu keinerlei Verwechslung mit 
anderen GS-Stellen führen. 
 

  
Neu aufgenommen. 
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8. Das Symbol der GS-Stelle ist in der linken oberen 
Ecke des GS-Zeichens anzubringen. Es kann geringfü-
gig über den äußeren Rand des GS-Zeichens hinaus-
reichen, wenn dies aus Platzgründen erforderlich ist 
und sofern das Gesamtbild des GS-Zeichens nicht 
verfälscht wird. 
 
9. Wird das GS-Zeichen mit einer Höhe von 2 cm oder 
weniger abgebildet, ist es zulässig, das Symbol der 
GS-Stelle links neben dem GS-Zeichen abzubilden. In 
diesem Fall muss jedoch das Symbol der GS-Stelle das 
GS-Zeichen berühren, damit die Einheit des Sicher-
heitszeichens erhalten bleibt. Außerdem darf das Sym-
bol der GS-Stelle nicht größer sein als das GS-
Zeichen, damit es dieses nicht dominiert. 
 
10. Andere grafische Darstellungen und Beschriftun-
gen dürfen nicht mit dem GS-Zeichen verknüpft wer-
den, wenn dadurch der Charakter und die Aussage des 
GS-Zeichens beeinträchtigt werden. 
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